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Stellenplan 2016 
 
Finanzielle Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

Personelle Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

Organisatorische Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stellenplan 2016 wird mit den Anlagen nach Beratung beschlossen. 
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Stellenplan 2016 
 
 
 
Einleitung 
 
Gegenstand dieser Vorlage ist die Bewirtschaftung der Planstellen und deren Auswirkungen 
auf das Personalbudget. 
Wie bereits in den letzten Jahren wird auf die Darstellung der konkreten monetären Auswir-
kungen des Stellenplanes auf den Personaletat in dieser Vorlage verzichtet. Zur detaillierten 
Darstellung aller Entwicklungen mit Einfluss auf den Netto-Personalaufwand wird eine geson-
derte Vorlage zum Personalkostenetat eingebracht.  
 
I. Stellenplan 
 
Dem Haushaltsplan ist nach § 1 Abs. 2 Ziffer 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW 
(GemHVO) ein Stellenplan beizufügen. Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderli-
chen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auszuweisen. 
 
1. Summarischer Stellenplan 
 
1.1 Stellenplan 2015 
 
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.12.2014 den Stellenplan 2015 mit 23,9 zusätzlichen 
Stellen sowie gesondert ausgewiesenen 3,08 Stellen für die Qualifizierung von lernschwa-
chen Jugendlichen für eine duale Ausbildung beschlossen. Dem Kreis stehen in 2015 somit 
insgesamt 1.111,33 Stellen zur Bewirtschaftung zur Verfügung.  
 
1.2 Stellenmehrbedarf 2016 
 
1.2.1 Ablauf des verwaltungsinternen Beratungsverfahrens zum Stellenplan 
 
Aus den Dezernaten wurden im Juni 2015 zunächst über 40 Stellen  mit einem Volumen von 
2,6 Mio. € als Mehrbedarf für 2016 gemeldet . Die Bedarfe waren mit Begründungen zur 
Aufgabenentwicklung oder strukturellen Änderungen nachvollziehbar hinterlegt. 
 
Im Hinblick auf die Konsolidierungsbemühungen gegenüber der Bezirksregierung sowie den 
kreisangehörigen Gemeinden lag dieses Volumen jedoch weit von einer verträglichen Ziel-
größe für den Stellenplan 2016 entfernt. 
 
Bereits in den internen Stellenplanberatungen für 2014 und 2015 wurden Bedarfsmeldungen 
für eine Beratung im Zusammenhang mit dem Stellenplan 2016 vorgemerkt und mit einem 
Prüfauftrag versehen. 
Diese Erstüberprüfungen wurden in 2015 mit unterschiedlichen Ergebnissen abgeschlossen. 
So verfestigten sich beispielsweise die Bedarfslagen im Bereich des Waffenwesens und des 
Controllings der Kosten der Unterkunft, sodass eine Anmeldung dieser Mehrbedarfe mit die-
ser Vorlage erfolgt (vgl. lfd. Nummern 1 und 8). Weitere Bedarfe wurden aus organisatori-
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scher Sicht zwar bestätigt, es wurde dennoch im Laufe der beschriebenen kritischen Diskus-
sionen auf eine Beantragung von Mehrstellen (zunächst) verzichtet. In wenigen Bereichen 
hatte die Überprüfung zum Ergebnis, dass der angemeldete Bedarf nicht mehr besteht oder 
zumindest teilweise durch interne Umschichtungen abgedeckt werden kann. Im Ergebnis 
konnte die ursprüngliche Meldung von über 40 Stellen durch diese Prüfungen um wenige 
Stellen reduziert werden.  
 
Die Verwaltungskonferenz hat daher in ihrer Sitzung am 22.06.2015 beschlossen, einen wei-
teren internen Prozess der Bedarfsreduzierung  anzustoßen. Die angemeldeten Bedarfe 
wurden daraufhin in die Dezernate zur kritischen Überprüfung zurückgewiesen. Als Zielvorga-
be wurde eine Reduzierung auf etwa die Hälfte vorgegeben. Zur Verstärkung dieses Prozes-
ses wurde in der gleichen Verwaltungskonferenz ebenfalls beschlossen, parallel eine haus-
haltswirksame Aufgabenkritik anzustoßen. 
 
In intensiven Diskussionen innerhalb der Dezernate sowie der Verwaltungskonferenz wurden 
die gemeldeten Mehrbedarfe unter verschiedenen Aspekten kritisch betrachtet, zum Beispiel: 

• Verschiebbarkeit der Maßnahme auf spätere Jahre 
• Umsetzung einer Maßnahme zunächst im Zeitvertrag ohne Stellenplanrelevanz 
• Wahrnehmung der Aufgabe mit vorhandenem Personal im Rahmen einer veränderten 

internen Schwerpunktsetzung bzw. veränderter Qualitätsanforderungen bei der beste-
henden Aufgabenwahrnehmung 

• Prüfung wechselseitiger Aufgabenabhängigkeiten zwischen den Dezernaten und den 
Ämtern 

• Möglichkeit des Einsatzes von bestehenden, in anderen Aufgabenbereichen unterjäh-
rigen nicht mehr benötigten oder nach Einrichtung in den Vorjahren bis jetzt nicht be-
setzten Stellen(anteilen) zur Umschichtung 

 
Zur Fokussierung dieser Bearbeitung wurde am 10.08.2015 eine Sonder-
Verwaltungskonferenz mit dem Thema Stellenplan durchgeführt. 
Im Ergebnis  wurde eine Liste von 23,68 Stellen  identifiziert, die auch nach kritischer Prü-
fung zwingende Mehrbedarfe bezeichnete, die den folgenden Aspekten zuzuordnen waren:  

• Belegbarer, unbestreitbarer Aufgabenzuwachs 
• Refinanzierung oder allgemeiner Ertragszuwachs 
• Strukturelle Stellenveränderung 
• Haftungsverpflichtung des Kreises 

 
Damit konnte eine Reduzierung  der ursprünglichen Bedarfsanmeldungen um rd. 17 Stellen  
erreicht werden! Da es sich bei den ursprünglich gemeldeten Stellen um inhaltlich begründete 
Mehrbedarfe handelte, geht mit dieser drastischen Reduzierung ein erhöhter Druck auf die 
bestehende Aufgabenwahrnehmung einher. Dies ist nur tragbar, wenn der angestoßene Pro-
zess der Aufgabenkritik konsequent weiter getrieben und die daraus ggf. entstehenden Vor-
schläge zum Rückzug aus Aufgabenbereichen oder zur Reduzierung von Wahrnehmungs-
standards auch durch den Kreistag und seine Ausschüsse mitgetragen werden. Die Ansätze 
werden im Rahmen der Finanzstrukturkommission aufgegriffen und auch in den nächsten 
Jahren weiter verfolgt.  
 
Den 23,68 zusätzlich benötigten Stellen stehen zudem 2,0 Stellen gegenüber, die nach Weg-
fall des Betreuungsgeldes zur Einsparung eingesetzt werden können und damit den Bedarf 
vermindern. Der (Netto-)Mehrbedarf  kann damit weiter auf 21,68 Stellen  reduziert werden.  
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1.2.2 Darstellung und Begründung der Mehrbedarfe 
 
Lfd. 
Nr. 

Amt Aufgabe Volumen Stellenwert 

1 02 Waffenwesen 1 EG 8 

2 61 Wildgehege Neandertal 0,5 EG 6 

3 50 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen 0,5 EG 6 

4.1 50 Heimaufsicht Pflegefachkraft 1,25 EG 8 

4.2 50 Heimaufsicht Verwaltungskraft 1 A 10/ EG 9 

5 32 Ausländerbehörde Ausreise 2,5 A 10/ EG 9 

6 32 Ausländerbehörde Aufenthalt 2 A 8 

7.1 57 Eingliederungshilfen 0,5 A 11 

7.2 57 Eingliederungshilfen 1 A 10 

8.1 14 Kosten der Unterkunft/ Prüfungen Jobcenter 1 A 12 

8.2 50 Kosten der Unterkunft/ Sozialamt 2 A 11 

9 32 Projektleitung KLST 1 A 11 

10 53 Jugendpsychiatrie, Traumaambulanz 1 EG S 17* 

11.1 40/ 16 Förderschulstruktur IT Support 0,5 A 7 

11.2 40 Förderschulstruktur Sekretariat 3,08 EG 6 

11.3 40 Förderschulstruktur SozARb 3,85 EG S 11* 

11.4 40 Förderschulstruktur Verwaltung 1 A 8 

  SUMME 23,68  

  Abzüglich der Einsparung „Betreuungsgeld“  2,0  

  Mehrbedarf netto  21,68  

 
* Eingruppierung nach TVöD Sozial- und Erziehungsdienst 
 
Zu Ziffer 1: Waffenwesen (1,0) 
 
Nach verschiedenen Gesprächen der Wirtschaftsförderung hatte sich eine große Sicherheits-
firma dazu entschlossen, ihren Firmensitz nach Ratingen zu verlegen. 
Die Bearbeitung der Waffenangelegenheiten für diese Firma erfolgt derzeit durch eine tempo-
rär eingesetzte Kraft (1,0 Vollzeitäquivalent). 
Für den Stellenplan 2016 soll eine entsprechende Planstelle eingerichtet werden. Das korres-
pondierende Gebührenvolumen ist bereits gegenüber dem Haushaltsplan 2014 um ca. 
117.000 € gestiegen. 
 
 
Zu Ziffer 2: Wildgehege Neandertal (0,5) 
 
Für den Betrieb des Wildgeheges ist es – unabhängig von der durch den ULAN beauftragten 
Weiterentwicklung und Prüfung einer Attraktivierung des Geheges – aus arbeitsorganisatori-
scher und rechtlicher Sicht unbedingt erforderlich, über die beiden halbtags beschäftigten 
Hegemeister hinaus eine zusätzliche Halbtagskraft dauerhaft zu beschäftigten. Die Unterstüt-
zung erfolgt bereits seit 2013 im Rahmen eines Zeitvertrages. Vor allem in arbeitsintensiven 
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Zeiten und bei Personalausfällen hat sich diese Aufstockung als unbedingt erforderlich erwie-
sen, um das Tierwohl und die Sicherheit des Gehegebetriebs nicht zu gefährden.  
 
 
Zu Ziffer 3: Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (0,5) 
 
Stetig steigende Fallzahlen im Bereich der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen machen eine Un-
terstützung der im gehobenen Dienst tätigen Sachbearbeitung durch die Auslagerung vorbe-
reitender Maßnahmen auf eine zusätzliche Kraft (0,5 Vollzeitäquivalent) im mittleren Dienst 
erforderlich. 
 
 
Zu Ziffer 4: Heimaufsicht Pflegefachkraft (1,25) + Heimaufsicht Verwaltungskraft (1,0) 
 
Durch die Ausweitung des Zuständigkeitsbereiches des neuen Wohn- und Teilhabegesetzes 
auf alle Betreuungsangebote sind weitere Prüffelder für die Heimaufsicht hinzugekommen, die 
mit dem bisherigen Personal nicht bewältigt werden können. Dies wird auch nicht durch die 
gesetzliche gegebene Möglichkeit der Ausweitung des Prüfungszeitraums kompensiert, da ein 
längerer Prüfzeitraum einen Mehraufwand bei der Prüfung nach sich zieht. 
Mit Inkrafttreten des GEPA (Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, 
teilhabeorientierten Infrastruktur und zur Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität von 
Wohn- und Betreuungsangeboten für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen, Men-
schen mit Behinderung und ihre Angehörigen) ist zudem eine Veröffentlichung der Berichte 
der Heimaufsicht verbunden, welche weitere Arbeiten (Prüfung von Stellungnahmen etc.) 
nach sich zieht. 
Auch wird mit zunehmendem Fachkraftmangel in der Pflege ein Anstieg der Intensität der Prü-
fungen erforderlich. 
 
 
Zu Ziffer 5: Ausländerbehörde, Ausreise (2,5) 
 
Bereits Ende des Jahres 2014 hatten sich die Asylbewerberzahlen im Vergleich zum Jahr 
2012 verdreifacht, so dass im Bereich Ausreise eine personelle Verstärkung erforderlich ist. 
Seitens des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge wurde bereits damals ein weiterer 
Anstieg der Asylbewerberzahlen prognostiziert. 
Der Mehrbedarf trägt noch nicht der neuesten Entwicklung der Flüchtlingszahlen Rechnung. 
Es ist damit zu rechnen, dass ein weiterer, aktuell aber noch nicht abschließend bemessbarer 
Bedarf entsteht.  
 
 
Zu Ziffer 6: Ausländerbehörde, Aufenthalt (2,0) 
 
Hierbei handelt es sich um zwei Stellen, die im Rahmen der Kooperation im Ausländerwesen 
durch die Stadt Ratingen besetzt waren. Die erforderlichen Nachbesetzungen erfolgen nicht 
mehr durch die Stadt Ratingen, sondern durch den Kreis Mettmann und sind daher im Stel-
lenplan entsprechend vorzuhalten. An der Refinanzierungssituation ändert sich nichts. 
 
 
Zu Ziffer 7: Eingliederungshilfen (1,5) 
 
Im Bereich der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen soll eine existente 0,5 Planstelle auf Vollzeit 
aufgestockt werden. Im Wesentlichen handelt es sich um die Aufgabe der verantwortlichen 
Koordination des zunehmenden sogenannten Persönlichen Budgets und die zentrale Prüfung 
der Anträge nach § 14 SGB IX (=Zuständigkeitsprüfung).  
 
Aufgrund der darüber hinaus stetig steigenden Fallzahlen (in den letzten 5 Jahren um 40%) 
mit entsprechender Auswirkung auf den Haushalt des Kreises wird eine weitere Aufstockung 
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des Stellenplanes erforderlich. Zur Abarbeitung der Anträge wurde bereits temporär eine 
Unterstützungskraft im Bereich der Eingliederungshilfen eingesetzt, die mit dem Stellenplan 
2016 auf Dauer etabliert werden soll. 
 
 
Zu Ziffer 8: Kosten der Unterkunft (1,0 Prüfungsamt, 2,0 Sozialamt) 
 
In 2013 wurde die Projektgruppe „Controlling der Kosten der Unterkunft (KdU) im SGB II“ in-
stalliert, um die Ursachen der jährlich steigenden Belastungen des Kreishaushaltes durch die 
KdU aufzuzeigen und Ansätze einer Steuerung zu entwickeln. Im Ergebnis wurde ein struktu-
rierter controllingorientierter Ansatz aufgebaut. Zudem hat die Projektgruppe verschiedene 
Handlungsfelder für eine dauerhafte Bearbeitung des Themas vorgeschlagen. Es wird daher 
vorliegend eine zusätzliche Stelle für das Prüfungsamt zur Wahrnehmung von tiefergehenden 
Rechnungsprüfungen im Bereich der KdU beantragt, die bereits in 2014 begonnen worden 
sind. Zwei weitere Stellen sollen im Sozialamt (Beteiligungsmanagement/ Innenrevision) ein-
gerichtet werden, um die fachliche Kontrolle in Richtung des Jobcenters zu verstärken und 
durch einheitliche Handlungsanweisungen und Fortbildungen eine effiziente kommunale Leis-
tungserbringung zu erreichen. Es wird erwartet, dass durch den Einsatz dieser Stellen die 
erhebliche Kostenentwicklung bei den KdU eingedämmt werden kann.  
 
 
Zu Ziffer 9: Projektleitung Kreisleitstelle (1,0) 
 
Aufgrund der Komplexität des Neubaus der Kreisleitstelle in normativer, organisatorischer, 
personeller und technischer Hinsicht ist es erforderlich, die Planung durch einen hierfür ver-
antwortlichen Experten vorbereiten und begleiten zu lassen. 
Aufgrund der Langwierigkeit des Prozesses (das Projekt ist angelegt bis 2020) soll eine ent-
sprechende Planstelle eingerichtet werden. 
 
 
Zu Ziffer 10: Jugendpsychiatrie, Traumaambulanz (1,0) 
 
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 22.06.2015 im Vorgriff auf den Haushalts- und Stellen-
plan 2016 die Einrichtung einer Teilzeitplanstelle beschlossen (Vorlage 53/002/2015/2, Ambu-
lante Versorgung traumatisierter Kinder und Jugendlicher im Kreis Mettmann).  
Um die im Rahmen der Landesinitiative „Starke Seelen“ begonnene niederschwellige, aufsu-
chende Beratung zur Erhaltung der seelischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 
beim Sozialpsychiatrischen Dienst fortsetzen zu können, ist ebenfalls eine teilzeitige Stelle 
vorzuhalten. Mit Blick auf die thematischen Schnittstellen beider Aufgabenfelder ist in Summe 
eine Vollzeitstelle erforderlich. 
 
 
Zu Ziffer 11: Förderschulstruktur (insg. 8,43) 
 
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 22.06.2015 die neue Förderschulstruktur im Kreis 
Mettmann beschlossen. Im Einzelnen wird auf die verschiedenen Vorlagen des Amtes für 
Schule und Bildung verwiesen. 
Die ursprünglichen Bedarfe wurden für die Anmeldung zum Stellenplan 2016 validiert und mit 
den tatsächlich bereits vorhandenen Stellenanteilen gegengerechnet, so dass es bei den hier 
genannten Erfordernissen verbleibt. 
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1.2.3 Zusammenfassung Stellenmehrbedarf: 
 
In Summe ergibt sich ein Nettostellenmehrbedarf von 21,68 Stellen. Der bisherige Stellenbe-
stand von 1.111,33 Stellen ist auf 1.133,01 Stellen aufzustocken.  
 
 
1.3 Auswirkung auf den Personaletat 
 
Die 21,68 zusätzlichen Stellen erzeugen jährliche Netto-Personalaufwendungen in Höhe von 
1,2 Mio. €. Da die Besetzung neu eingerichteter Stellen erfahrungsgemäß sukzessiv im lau-
fenden Haushaltsjahr erfolgt, ist für den Personaletat 2016 lediglich von einer Belastung in 
Höhe von 0,65 Mio. € auszugehen. Details zur Entwicklung des Personaletats werden in einer 
gesonderten Vorlage vorgestellt.  
 
 
1.4 Qualitative Änderungen im summarischen Stellenplan 
 
Aufgabenänderungen und -zuwächse haben häufig auch Auswirkungen auf den qualitativen 
Wert von Stellen. Neben dem quantitativen Stellenplan wird mit dem Haushalt auch der quali-
tative Stellenplan beschlossen.  
Die Änderungen im qualitativen Stellenplan ergeben sich durch Überprüfungen bisheriger 
Stellenwerte nach dem TVöD bzw. Neubewertungen im Beamtenbereich. Die erforderliche 
Anhebung von Planstellen, als Grundlage für die Beförderung bei den Beamten und Höher-
gruppierung von Tarifbeschäftigten, wird regelmäßig im nächsten Stellenplan vollzogen. 
 
Der qualitative Stellenplan enthält daher sowohl das Routinegeschäft der Anhebung von 
Planstellen nach Bewertungen als auch die Abbildung der Werte der neubeantragten Stellen, 
deren Stellenwerte zunächst entsprechend der Aufgabeninhalte eingeschätzt werden.  
 
Die Veränderungen innerhalb des summarischen Stellenplans 2016 gegenüber dem Stellen-
plan 2015 sind für die einzelnen Besoldungs- und Entgeltgruppen in der Anlage 1 und 2 ab-
lesbar. 
 
 
 
Inwieweit die aktuelle Flüchtlingssituation Auswirkungen auf den Stellenplan haben 
könnte – sowohl durch die Einrichtung von Notunterkünften als auch durch die Regel-
zuweisungen –, wird im Zuge der Haushaltsplanberatungen konkretisiert.  
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Finanzielle Auswirkung (in Euro) 
 

Produktbereich             

Produktgruppe             

Produkt             

 

Ergebnisplan (EP)                         

Ertrag                         

Aufwand                         

 

Finanzplan (FP)                         

Einzahlung                         

Auszahlung                         

 
 Haushaltsmittel stehen im Planjahr  im EP 

 zur Verfügung, davon 
      im Haushaltsplan 
      durch genehmigte üpl./apl. Mittel 
      durch Übertragung aus Vorjahr/en 

 Haushaltsmittel stehen im Planjahr 
im EP nicht  zur Verfügung 

 Deckungsvorschlag  
  ja bei Produkt       
  teilweise bei Produkt       
  nein 

 Haushaltsmittel stehen im Planjahr  im FP 
 zur Verfügung, davon 
      im Haushaltsplan 
      durch genehmigte üpl./apl. Mittel 
       durch Übertragung aus Vorjahr/en 
 

Haushaltsmittel wurden in der mittelfristigen 
Finanzplanung berücksichtigt 

  ja 
  nein 

 Haushaltsmittel stehen im Planjahr 
im FP nicht  zur Verfügung 

 Deckungsvorschlag  
  ja bei Produkt       
  teilweise bei Produkt       
  nein 

 

Gesamtinvestitionssumme       

Nutzungsdauer in Jahren       

 
      
 
 
 
Personelle Auswirkung 
 
Personelle Auswirkungen ergeben sich im Rahmen der weiteren personalwirtschaftlichen Um-
setzung. 
 
Organisatorische Auswirkung 
 
Organisatorische Auswirkungen können sich durch die personelle Umsetzung ergeben. 
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Stellenplan 2016
Teil A: Beamte

Anlage 1

Zahl der Stellen 2016

 gesamt

1 2 3 5 6 7

B7 1,0 1,0 1,0

B5 1,0 1,0 1,0

B2 2,0 2,0 2,0

A16 9,0 9,0 9,0

A15 7,0 8,0 6,0

A14 23,5 19,5 22,5

A13 9,5 9,0 8,7

A13S 17,0 20,0 17,0

A12 51,1 51,0 49,7

A11 71,8 68,0 62,5

A10 84,5 82,5 68,2

A9 4,6 7,0 4,5

A9S+Z 6,0 6,0 1,0

A9S 24,9 26,9 19,1

A8 59,8 54,4 52,1

A7 8,7 16,0 11,0

A6 1,0 2,5 1,0

Insgesamt 382,4 383,8 336,2

hiervon Jobcenter (nachrichtlich):
A14 1,0 0,0 1,0

A13 0,0 1,0 0,0

A12 2,0 2,0 2,0

A11 5,0 5,0 4,6

A10 5,0 5,0 2,8

Mittlerer Dienst A8 3,0 3,0 2,9

Insgesamt 16,0 16,0 13,3

Gehobener Dienst

Gehobener Dienst

besetzte Stellen 
am 30.06.2015

Erläuterungen

Mittlerer Dienst

Wahlbeamte

Höherer Dienst

Stellen 2015Laufbahngruppe
Besoldungs-

gruppe
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Stellenplan 2016
Teil B: Tarifbeschäftigte

Anlage 2

Zahl der Stellen

2016

1 2 3 4 5

15 13,7 14,8 13,6

14 6,0 7,0 6,0

13 15,6 14,5 14,9

12 44,6 45,6 41,1

11 61,2 56,2 53,2

10 30,9 32,9 27,2

9 114,3 105,2 99,0

8 235,9 229,1 219,0

7 6,7 6,7 6,5

6 168,3 162,2 155,9

5 38,2 37,7 33,7

4 0,7 0,7 0,3

3 9,8 9,8 8,6

2 3,2 3,2 3,2

1 0,4 0,4 0,4

FB 1,2 1,2 0,4

Insgesamt 750,6 727,2 682,8

hiervon Jobcenter (nachrichtlich):

10 3,0 3,0 3,0

9 15,0 16,0 13,3 0,0

8 42,0 43,0 42,4 0,0

6 3,0 1,0 3,3 0,0

Insgesamt 63,0 63,0 61,9

ErläuterungenStellen 2015Entgeltgruppe
 besetzte Stellen am 

30.06.2015
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STELLENÜBERSICHT
Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Anlage 3

1 2 3 4 5

Inspektoranwärterinnen
Inspektoranwärter

Anwärtergrundbetrag 24 23

Sekretäranwärterinnen
Sekretäranwärter

Anwärtergrundbetrag 10 8

Auszubildende Ausbildungsvergütung 4 8

Berufspraktikantinnen
Berufspraktikanten

Praktikantenvergütung 1 1

Freiwilliges soziales Jahr Taschengeld 34 37

Freiwilliges ökologisches Jahr Taschengeld 5 5

Insgesamt 78 82

Erläuterungen
vorgesehen für  

2016
Amtsbezeichnung Art der Vergütung

beschäftigt am 
01.10.2015
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(Anlage A 1)

B7 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13S A12 A11 A10 A9 A9S+Z A9S A8 A7 A6

01 Innere Verwaltung 1,00 0,65 0,27 3,35 1,00 7,82 5,71 6,60 27,30 26,19 20,08 4,00 3,35 17,60 0,95

02 Sicherheit und Ordnung 0,75 0,75 2,00 9,45 5,00 7,00 12,00 22,73 0,62 6,00 16,00 19,77 7,23

03 Schulträgeraufgaben 0,12 0,40 1,00 1,52 1,00 2,50 6,18 0,50

04 Kultur und Wissenschaft 0,12 0,60 0,10

05 Soziale Leistungen 0,23 0,24 1,90 4,00 2,00 8,58 18,00 29,61 3,68 10,50 1,00

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0,30 0,06 1,50 2,61

07 Gesundheitsdienste 0,24 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00

08 Sportförderung 0,10 1,00

09
Räumliche Planung und Entwicklung, 
Geoinformationen

0,08 1,00 0,40 1,00 1,00 2,00 1,17 0,05

10 Bauen und Wohnen 0,05 0,15 0,05 0,03 1,00 1,77 3,00 0,01

11 Ver- und Entsorgung 0,10 0,42 0,65 0,69

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 0,04 0,12 0,15 1,00 0,18 1,20 0,30 0,05 1,33 1,33

13 Natur- und Landschaftspflege 0,04 0,45 1,05 0,10 3,12 0,08 0,73 1,05

14 Umweltschutz 1,00 1,58 2,35 1,00 0,09

15 Wirtschaft und Tourismus 0,51 1,00 1,21 1,83 0,15 0,01

16 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

17 Stiftungen

Insgesamt 382,43 1,00 1,00 2,00 9,00 7,00 23,50 9,50 17,00 51,11 71,79 84,48 4,62 6,00 24,91 59,84 8,68 1,00

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

gehobener Dienst mittlerer DienstProdukt-
bereich

Bezeichnung Wahlbeamte Höherer Dienst
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(Anlage A 2)

Entgeltgruppen

15 14 13 12 /  
S18

11 /  
S17

10 /     
S15 u. 

S16

9 /     
S9 bis 

S14

8 /   S6 
bis S8

7 6 /       
S5

5 /   S4 4 /   S3 3 2 /      
S2

1

F
e

s
t-

b
e

tr
a

g

01 Innere Verwaltung 0,50 4,75 6,54 21,47 10,73 9,03 34,24 37,36 10,41 3,21 0,39

02 Sicherheit und Ordnung 1,00 3,14 2,00 1,00 24,53 48,79 42,81 13,71 0,65 0,36 1,23

03 Schulträgeraufgaben 9,85 10,62 5,65 19,21 2,50 4,53

04 Kultur und Wissenschaft 0,05 0,70 1,00 0,74 0,71 1,00

05 Soziale Leistungen 0,14 4,00 6,65 45,39 95,65 21,18 5,96 2,07 2,77

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1,00 4,08 1,10 0,05

07 Gesundheitsdienste 10,68 8,85 1,81 3,00 14,45 9,74 27,11 2,63

08 Sportförderung

09
Räumliche Planung und Entwicklung, 
Geoinformationen

0,15 0,50 16,50 4,00 8,00 0,08 21,00 7,50 0,90

10 Bauen und Wohnen 2,10 2,01 1,00 0,02

11 Ver- und Entsorgung 0,60 1,00 4,54 0,08 0,17 1,00

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1,00 0,90 3,77 1,89 1,09 1,84 0,10 8,00 0,10

13 Natur- und Landschaftspflege 0,20 2,50 4,83 1,18 1,95 3,97 0,90 4,50

14 Umweltschutz 0,40 2,00 8,77 7,59 2,00 7,15 0,40

15 Wirtschaft und Tourismus 0,30 0,05 1,00 2,75 3,00 1,50 0,08 1,01

16 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

17 Stiftungen

Insgesamt 750,58 13,68 6,00 15,63 44,57 61,21 30,94 114,27 235,92 6,65 168,29 38,21 0,65 9,81 3,16 0,36 1,23

Produkt-
bereich

Bezeichnung

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -
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 Beschluss        

 Wahl        

 Kenntnisnahme        

 
 

Vorlagen Nr.  01/018/2015 

öffentlich 
 
 
Fachbereich: Büro des Landrats 

Bearbeiter/in: Denis Heimann  

Datum: 20.10.2015 

Az.:  
 
Beratungsfolge  Termine  Art der Entscheidung  
 
Kreisausschuss 
 

 
 10.12.2015 
 

 
Vorberatung 

 
Kreisausschuss 
 

 
 14.12.2015 
 

 
Vorberatung 

 
Kreistag 
 

 
 17.12.2015 
 

 
Beschluss 

 
 
Personalkostenbewirtschaftung 
- Budgetentwicklung 2011 - 2016 
 
Finanzielle Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

Personelle Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

Organisatorische Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Beschluss nach Beratung 
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Fachbereich: Büro des Landrats 

Bearbeiter/in: Denis Heimann 

Datum: 20.10.2015 

Az.:  
 
 
Personalkostenbewirtschaftung 
- Budgetentwicklung 2011 - 2016 
 
 
Anlass der Vorlage: 
 
Sachstandsbericht zur Personalkostenbewirtschaftung für das Jahr 2015 mit einem Ausblick 
auf das Jahr 2016. 
 
 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
1. Beschlusslage 
 
Ausgangsbeschluss Juli 2010 

 
Am 12. Juli 2010 wurde vom Kreistag der Beschluss zur Einführung einer Personalkosten-
budgetierung gefasst: 
 
 
„Die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2011 werden – vorbehaltlich etwaiger von 
außen auf den Kreis einwirkender Sondereinflüsse größeren Umfangs, die gegebenenfalls 
durch den Kreistag gesondert festzustellen sind – in Höhe der Nettopersonalaufwendun-
gen des Haushaltes 2010 festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2012 erfolgt eine Ansatzsteige-
rung um 1 %.“ 

 
Gleichzeitig wurde die Verantwortung für den Personaletat anteilig auf die vier Dezernate 
übertragen. Nach diesen Vorgaben bewirtschaftet die Kreisverwaltung seit dem 1. Januar 
2011 erfolgreich den Personaletat. 
Trotz erheblicher Aufgabenzuwächse und damit einhergehender Ausweitungen des Stellen-
plans, ist es der Kreisverwaltung gelungen, die Personalkostensteigerungen zu begrenzen. 
Die Grundlage hierfür wurde insbesondere durch die Beschlusslagen zu den Stellenplänen 
der Jahre 2011-2013 geschaffen.  
In diesen Jahren wurden zwar Stellen mit einem Gesamtvolumen i.H.v. rd. 1,3 Mio. € pro Jahr 
eingerichtet, diese wurden aber in den Budgets 2011 bis 2015 finanziell nicht zusätzlich be-
rücksichtigt. 
 
Schon mit der Budgetanpassung 2014 musste zur Kenntnis gegeben werden, dass weitere 
aufgabenbedingte Belastungen nicht mehr innerhalb des lediglich um Tarif- und Besoldungs-
einflüsse fortgeschriebenen Budgets darstellbar sind. Für die Jahre 2014 und 2015 wurden 
daher aufgabenbedingte Anpassungen vorgenommen. 
 
Budget 2015 
Mit der Verwaltungsvorlage 01/080/2014 wurde dem Kreistag eine Budgetfortschreibung für 
das Jahr 2015 vorgeschlagen.  
Die dargestellten Anpassungserfordernisse wurden am 18. Dezember 2014 vom Kreistag be-
stätigt und es wurde folgender Beschluss gefasst: 
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 1. Der Kreistag beschließt ein Netto-Personalkostenbudget i.H.v. 62,8 Mio. €. Durch die ver-
waltungsseitig dargestellten einmaligen Einspareffekte reduziert sich der Netto-
Personalkostenansatz im Planjahr 2015 um 0,7 Mio. € auf 62,1 Mio. €.  
 
2. Die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2016 werden – vorbehaltlich etwaiger 
von außen auf den Kreis einwirkenden Sondereinflüsse größeren Umfangs, die gegebenen-
falls durch den Kreistag gesondert festzustellen sind – in Höhe der Nettopersonalaufwendun-
gen des Haushaltes 2015 festgesetzt.  

 
 
2. Entwicklung des Personalbudgets 2011-2015 
 

Mit nachfolgender Tabelle sollen zunächst die jeweiligen Budgets und Rechnungsergebnisse 
gegenübergestellt werden: 
 

Jahr  Netto -
Personalkostenbudget  

(inkl. Nachtrag u.  
unterjähriger 

Anpassung durch 
Kreistagsbeschlüsse) 

Rechnungs - 
ergebnis/  
Prognose 

Ansatzüber -
/unterschreitung 

2011 59,910 Mio. € 58,780 Mio. € -1,13 Mio. € 

2012 57,810 Mio. € 57,410 Mio. € -0,40 Mio. € 

2013 59,890 Mio. € 59,890 Mio. € - 

2014 
davon: 

 

-nicht steuerbare 
Rückstellungen 

 

- verbleibende Netto-
Personalaufwendungen 

59,605 Mio. € 
 
 

10,270 Mio. € 
 

49,335 Mio. € 

61,815 Mio. € 
 
 

13,50 Mio. € 
 

48,315 Mio. € 

2,21 Mio. € 
 
 

3,23 Mio. € 
 

-1,02 Mio. € 

2015 62,100 Mio. € 62,100 Mio. € - 
 
Tabelle 1:  Entwicklung Personalbudget 2011-2015 
 
In den Rechnungsergebnissen sind auch die nicht steuerbaren Pensions- und Beihilferückstel-
lungen enthalten. Der Jahresabschluss 2014 ist in Bezug auf diese Positionen von zwei au-
ßergewöhnlichen Entwicklungen geprägt: 
 

1. Die Nachbesserung der Landesregierung bei der Besoldungserhöhung in Folge der 
Rechtsprechung 
 

2. Die durch die Rheinische Versorgungskasse angepasste versicherungsmathematische 
Berechnungsgrundlage  

 
 
Das Rechnungsergebnis dieser Teilpositionen wurde in erheblichem Umfang überplanmäßig 
belastet. Es waren rd. 3,2 Mio. € mehr als geplant zu bilanzieren: 
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Bei diesen Zuführungen handelt es sich keinesfalls um unnötigen Ballast in der Bilanz. Der Rückstel-
lungsaufwand für künftige Pensionen der Beamten stellt in gewisser Hinsicht das Äquivalent zu den 
Sozialversicherungsbeiträgen dar. Es gibt allerdings einen erheblichen Unterschied: Mit der Zahlung 
der Sozialversicherungsbeiträge geht das Versorgungsrisiko auf den Sozialversicherungsträger über. 
Das Versorgungsrisiko der Beamten, also die Zahlung einer Pension nach dem Erreichen der gesetzli-
chen Altersgrenze, verbleibt beim Kreis und ist in der Kreisbilanz ablesbar.  
 
Für die verbleibenden und um Rückstellungstatbestände bereinigten Netto-Personal-
aufwendungen 2014 kann somit eine Ansatzunterschreitung i.H.v. 1 Mio. € konstatiert werden.  
Es lässt sich daher festhalten, dass das Personalkostenbudget in Bezug auf beeinflussbare 
Tatbestände seit Einführung der Personalkostenbudgetierung stets eingehalten oder unter-
schritten werden konnte. Welche Größenordnung der erzielte Einsparerfolg hat, wird deutlich, 
wenn die dauerhaft bestehende Last aus der fehlenden Budgetanpassung für den Nachtrags-
stellenplan 2011/2012 und dem Stellenplan 2013 i.H.v. 1,3 Mio. € hinzugerechnet wird: 
 

Jahr 
Ansatzunterschreitung 
(Übertrag aus Tabelle 

1) 

Erwirtschaftung der 
fehlenden Budget-

anpassung von 
Stellenplänen 

Gesamteinsparung 
(Spalte 1 und Spalte 2) 

2011 1,13 Mio. €  1,13 Mio. € 

2012 0,40 Mio. € 0,66 Mio. € 1,06 Mio. € 

2013 - 1,30 Mio. € 1,30 Mio. € 

2014 1,02 Mio. €* 1,30 Mio. € 2,32 Mio. € 

2015 - 1,30 Mio. € 1,30 Mio. € 

Summe 2,55 Mio. € 4,56 Mio. € 7,11 Mio. € 
*ohne die nichtsteuerbaren Rückstellungsaufwendungen 
 

Tabelle 2:  Aufsummierte Einsparerfolge 
 
 
3. Berechnung des Personalbudgets 2016 
 
Berechnungsgrundlagen: 
 
Die letzte Budgetfortschreibung für das Bewirtschaftungsjahr 2015 wurde mit Kreistags-
beschluss vom 18. Dezember 2014 auf Grundlage der Verwaltungsvorlage 01/080/2014 vor-
genommen.  
Es wurde ein Netto-Personalkostenbudget i.H.v. 62,8 Mio. € beschlossen. Dieses Budget 
konnte für 2015 einmalig durch zwei temporäre Maßnahmen auf 62,1 Mio. € reduziert werden: 
 

1. Bei sämtlichen Nachbesetzungserfordernissen in Folge von Altersteilzeit-
vereinbarungen deren Aktiv-Phase abläuft, wurden erhebliche Besetzungs-
verzögerungen geplant, dies führte zu einer Einsparung i.H.v. 0,4 Mio. €.   

2. Die Umsetzung des Stellenplans 2015 wurde innerhalb des Jahres 2015 
zeitlich verzögert durchgeführt. Es ergab sich eine weitere Reduzierung 
um 0,3 Mio. €.   

Ausgangswert für die Budgetbemessung 2016 ist das Budget i.H.v. 62,8 Mio. €. 
Dieses Budget wurde für das Jahr 2016 wie folgt fortgeschrieben: 

Anlage 2



Seite 5 von 5 01/018/2015 

Nr. Anpassungserfordernis  Betrag  

1 Budget 2015 62,800 Mio. € 

2 Tarif- und Besoldungseinflüsse 0,790 Mio. € 

3 Erhöhte Zuführungen zu Pensions- und Beihilfesrückstellungen gem. 
RVK-Gutachten 

1,000 Mio. € 

4 Zusätzliches Personal im Jobcenter ME-Aktiv 0,450 Mio. € 

5 Umschichtung von Sachaufwand zu Personalaufwand 0,050 Mio. € 

6 Stellenplan 2016 0,650 Mio. € 

7 Verstetigung des Einsparbeitrages aus 2015 -0,400 Mio. € 

8 Verbesserte Erstattungssituation -0,440 Mio. € 

9 Summe 64,900 Mio. € 
 

Tabelle 3:  Fortschreibungen in Folge von Tarif-, Besoldungs- und Beförderungseinflüssen 
 
Erläuterungen zu der Tabelle: 
 

• Die Tarif- und Besoldungseinflüsse 2016 i.H.v. 0,790 Mio. € ergeben sich aus der Be-
amtenbesoldung und der Vergütung der Tarifbeschäftigten.  
Beamtenbesoldung: Die Landesregierung NRW und die Gewerkschaften/Verbände ha-
ben am 20. Mai 2015 eine Einigung bezüglich der Beamtenbesoldung erzielt. Es wurde 
vereinbart, dass das Tarifergebnis TV-L mit geringfügigen Anpassungen auf die Beam-
ten übertragen wird. Diese Einigung konnte als Grundlage für die Planung 2016 ver-
wendet werden. Das Anpassungserfordernis beträgt 0,37 Mio. €. 
Vergütung der Tarifbeschäftigten: Der Tarifvertrag TVÖD läuft am 29. Februar 2016 ab. 
Es ist daher mit einer 1%igen Steigerung geplant worden. Das Anpassungserfordernis 
beträgt 0,42 Mio. €. 

• Der in Zeile 3 dargestellte erhöhte Zuführungsbedarf i.H.v. 1 Mio. € bei den Pensions- 
und Beihilfesrückstellungen ergibt sich aus der Prognoseberechnung der Rheinischen 
Versorgungskasse.  

• Die Finanzierung des in Zeile 4 dargestellten zusätzlichen Personaleinsatzes erfolgt nur 
zu rd. 15% aus dem Kreisetat, der überwiegende Anteil ist durch den Bund refinanziert.  

• Die Zeile 5 enthält einen bereinigten Haushaltsausweis.  
• Die Zeile 6 enthält zusätzliche Aufwendungen für den Stellenplan 2016. Bei einem Ge-

samtvolumen von 21,68 Stellen entsteht ein jährlicher Aufwand i.H.v. 1,2 Mio. €. Im ers-
ten Schritt hatte sich die Verwaltungsführung auf eine Begrenzung der Stellenplan-
aufwendungen unter 1 Mio. € verständigt – dies entspricht dem Stand zum Eckdatenpa-
pier. Durch die zeitliche Verschiebung im Jahr 2016 soll eine weitere Einsparung i.H.v. 
ca. 0,35 Mio. € generiert werden. Dabei ist zu beachten, dass diese Verschiebungen 
aufgrund der aufwachsenden Aufgabenstellungen eine enorme Kraftanstrengung dar-
stellen. Maßnahmen zur Verstetigung dieser Einsparmaßnahme sowie weitere Konsoli-
dierungsvorhaben befinden sich in der Prüfung der Finanzstrukturkommission. 

• In Zeile 7 ist die Verstetigung des ursprünglich nur einmaligen Einsparbeitrages i.H.v. 
0,4 Mio. € aus 2015 abgebildet. Es handelt sich um eine Konsolidierung im Zusammen-
hang mit abgelaufenen Altersteilzeit-Vereinbarungen und damit einhergehenden Neu-
besetzungen. 

• Zeile 8 enthält die Verbesserungen bei den Personalkostenerstattungen. 
 
Insgesamt ergibt sich ein Budget i.H.v. 64,9 Mio. €. Die Steigerung im Vergleich zum Vorjah-
resbeschluss beträgt 2,1 Mio. €. Bezogen auf das Netto-Budget 2015 beträgt die Steigerung 
2,9 Mio. €. 
 

Inwieweit die aktuelle Flüchtlingssituation Auswirkungen auf die Personalkosten haben 
könnte – sowohl durch die Einrichtung von Notunterkünften als auch durch die Regel-
zuweisungen –, wird im Zuge der Haushaltsplanberatungen konkretisiert. 
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Stellungnahmen zum Haushaltsentwurf 2016 des 
Kreises 

 
- Gemeinsame Stellungnahme der ka. Städte   

(Anlage 1) 
- Stellungnahme der Stadt Monheim am Rhein 

(Anlage 2) 
- Stellungnahmen der Städte Erkrath, Heiligenhaus 

und Wülfrath zur eigenen Finanzsituation  
(Anlage 3 - 5) 
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Synopse und Bewertung des Kreises zu der 
gemeinsamen Stellungnahme der ka. Städte 

und zu der Stellungnahme der Stadt Monheim 
am Rhein zum Haushaltsentwurf 2016 des 

Kreises 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haushalt 2016 
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Haushaltsrede des Landrats Thomas Hendele anlässlich 

der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2016 des Kreises 

Mettmann am 22. Oktober 2015 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

der Haushalt 2016 wird uns in den Beratungen des Kreistages und der Ausschüsse 
vor enorme Herausforderungen stellen. 

Einleitung 

Wir bringen einen Haushalt ein, der zum neunten Mal in Folge keine Aufnahme von 
Krediten vorsieht. Der Kreis Mettmann bleibt auch im Jahr 2016 schuldenfrei. 

Damit dies so bleibt, bringen wir heute einen Haushalt ein, der zum ersten Mal seit 
2011 ausgeglichen ist. In den vergangenen Jahren ist es uns gelungen, durch eine 
unausgeglichene Haushaltsplanung die Städte zu schonen. Das planmäßige Defizit 
trug dazu bei, die Kreisumlage künstlich zu senken. Der Ausgleich des Haushalts 
erfolgte dann regelmäßig im Jahresabschluss durch die Entnahme aus der 
Ausgleichsrücklage. 

Dieses die Ressourcen der Städte schonende Verfahren wird bereits im laufenden 
Jahr nicht mehr durchführbar sein. Der Ausgleich des Haushalts durch den Einsatz 
der Ausgleichsrücklage wird uns erstmals im Jahr 2015 nicht mehr gelingen. 
Vorgesehen war eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 1,0 
Million Euro. Nach den Hochrechnungen im August drohte aber ein tatsächliches 
Defizit von rd. 5,0 Millionen Euro. Das bedeutete, dass wir in das Eigenkapital des 
Kreises hätten greifen müssen, um den Haushaltsausgleich herzustellen. 
Richtigerweise hat der Kreiskämmerer Martin Richter eine Haushaltssperre erlassen. 
So hoffen wir, dass wir den Griff in das Vermögen wenigstens abmildern können.  

Wenn es schon in der Jahresrechnung für das laufende Jahr nicht zu vermeiden ist, 
Vermögen für die Finanzierung der konsumtiven Aufwände heranzuziehen, dann – 
und das ist die gemeinsame Auffassung des Verwaltungsvorstandes dieser 
Kreisverwaltung – dann darf für das kommende Jahr ein Vermögensverzehr nicht  
bereits im Haushaltsplan angelegt sein. Wie bereits ausgeführt, legen wir Ihnen 
deshalb einen in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenen Haushalt vor. 
Allerdings ist der Preis dafür, die Kreisumlage um 2,4% - Punkte erhöhen zu müssen, 
um so Erträge und Aufwendungen auszugleichen. Dies ist eine Belastung für unsere 
Städte, und dessen sind wir uns sehr wohl bewusst. 
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Die Ursachen 

Wie konnten wir in diese Lage geraten? Nach wie vor boomt die deutsche Wirtschaft. 
Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze erreicht Rekordwerte. Die 
Steuereinnahmen in Bund und Land sprudeln. Dies gilt hinsichtlich der Arbeitsplätze 
und hinsichtlich der wirtschaftlichen Erfolge auch für den Kreis Mettmann.  

Wo also liegen die Ursachen? 

Die Umlagegrundlagen 

Die Summe aus der Steuerkraft unserer kreisangehörigen Städte und den 
Schlüsselzuweisungen des Landes an unsere Städte bilden die Grundlage für die 
prozentuale Anwendung des von diesem Kreistag zu beschließenden Hebesatzes. 
Diese Umlagegrundlagen sind gegenüber dem Vorjahr um 34 Millionen Euro 
gesunken. Alleine dieser Rückgang verursacht bei gleichbleibenden Hebesatz ein 
Defizit in Höhe von rd. 12 Mio. Euro. 

Der Sozialetat 

Völlig aus dem Ruder läuft der Sozialetat. Die Eingliederungshilfe für behinderte 
Menschen, die Hilfe zur Pflege und das Pflegewohngeld sowie die Übernahme der 
Warmmiete für Hilfeempfänger nach dem Sozialgesetzbuch II sind individuelle 
Rechtsansprüche der Bürgerinnen und Bürger. Diese Ansprüche sind unabhängig 
von der Ertragslage des Kreishaushalts zu erbringen. 

Im laufenden Jahr geben wir planmäßig, das heißt ohne die überplanmäßigen 
Ausgaben, für soziale Leistungen über 216 Millionen Euro aus. Unter Einbeziehung 
der Landschaftsumlage entspricht dies einem Anteil am Kreishaushalt von 40,6%. 

Im Jahr 2016 werden wir für den Sozialetat 233,1 Millionen Euro aufwenden müssen. 
Dies entspricht einer Steigerung von 16,9 Millionen Euro. Der Anteil am 
Kreishaushalt beläuft sich nun auf 41,9% des Kreishaushalts.  

Die Landschaftsumlage 

Zunächst ist erfreulich, dass wir nach einem dauerhaften Anstieg der 
Landschaftsumlage im Jahr 2016 erstmalig einen Rückgang in Höhe von 5,2 
Millionen Euro verzeichnen. Das liegt allerdings nicht etwa an den 
Sparanstrengungen des Landschaftsverbandes, sondern ist den niedrigeren 
Umlagegrundlagen des Kreises geschuldet. 

Den Hebesatz der Landschaftsumlage erhöht der LVR in 2016 – wenn auch 
geringfügig – dennoch um 0,05 %-Punkte auf 16,75 %-Punkte, und das obwohl ihm 
durch verbesserte Umlagegrundlagen Mehreinnahmen zur Verfügung stehen. Damit, 
meine Damen und Herren, zahlen wir nach Köln immer noch 168,36 Millionen Euro. 
Das entspricht einem Anteil am Kreishaushalt von sage und schreibe 30,25%. Das ist 
eindeutig zu viel. 
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Die nordrhein-westfälische Gemeindefinanzierung 

Zum 12. Mal wird der Kreis Mettmann von der im Grundgesetz verbrieften 
Beteiligung an den Gemeinschaftssteuern ausgeschlossen. Wir erhalten nach wie 
vor keine Schlüsselzuweisungen. Es lohnt sich, hierzu meine Ausführungen der 
letztjährigen Haushaltsrede nachzulesen. Sie sind brandaktuell. Ich werde diese 
Auszüge dem Sitzungsprotokoll beifügen, um Ihnen das Nachvollziehen zu 
vereinfachen.  

Der Ausschluss des Kreises von den Schlüsselzuweisungen hat unsere Städte in 
den letzten 12 Jahren insgesamt höhere Kreisumlagezahlungen in Höhe von rd. 221 
Millionen (12 X 18,4 Millionen) gekostet. 

 

Lage der Städte 

Soweit die Ursachen, die Herr Kreiskämmerer Martin Richter in seinen Ausführungen 
noch vertieft darstellen wird. 

Und damit komme ich zur Lage unserer Städte. Denn der Kreishaushalt findet nicht 
im luftleeren Raum statt. Im Guten wie im Schlechten, stets hat die Finanzpolitik des 
Kreises unmittelbare und regelmäßig weitreichende Auswirkungen auf die 
städtischen Haushalte.  

Und die Lage vor Ort ist mehr als angespannt. Nur noch drei Städte können im 
nächsten Jahr Überschüsse erzielen. In allen anderen Städten ist eine teilweise 
dramatische Unterdeckung der Haushalte zu verzeichnen. Seit Einführung der 
Doppik haben die Städte Eigenkapital in Höhe von 400 Millionen Euro verzehrt, um 
die Grund- und Gewerbesteuerzahler zu schonen. Auch diese aktuelle Entwicklung 
wird Kreiskämmerer Martin Richter detailliert beleuchten.  

Tatsachen sind: 
 

1. Wäre der Kreis Mettmann in den Genuss von regelmäßigen Schlüssel-
zuweisungen gekommen, würde den Städten heute noch mehr als die Hälfte ihres 
Eigenkapitals zur Verfügung stehen. 
 

2. Die Schlüsselzuweisungen an die Städte sinken 2016 gegenüber dem Vorjahr um 
rund 12 Millionen Euro. Dies ist ein Rekordtief, das den finanziellen Notstand in 
den betroffenen Städten noch weiter verschärft. 
 

3. Und zu allem Überfluss schröpft das Land Nordrhein-Westfalen unsere Städte mit 
der Solidaritätsumlage. 2016 sind dies sage und schreibe 36,3 Millionen Euro, 
alleine für die Städte des Kreises Mettmann. 
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Das sind Wirkungstreffer für die Finanzsituation unserer Städte. Und es verwundert 
mich schon, wie klaglos in den Städten mit diesen vom Land Nordrhein-Westfalen zu 
verantwortenden Ursachen umgegangen wird. Der Kreishaushalt steht stets im 
Mittelpunkt auch der örtlichen Debatten und dieser Diskussion stellen wir uns. 

Aber, nachdem die Klage gegen die Solidaritätsumlage eingereicht wurde, ist die 
politische Diskussion sehr ruhig geworden. Das mag den ein oder anderen örtlichen 
Landtagsabgeordneten erfreuen. Richtig ist dies aber nicht, weil wir alle verpflichtet 
sind, unseren Bürgerinnen und Bürgern die Ursachen für die verheerende 
Finanzsituation der nordrhein-westfälischen Kommunen zu erklären. Und diese 
liegen nun einmal in besonderem Maße in einem veralteten und vorrangig 
Großstadtinteressen berücksichtigenden Finanzausgleichssystem.  

 

Lösungsansätze 

 

Welchen Weg gehen wir? Wo liegen unsere Spielräume? Wie bewältigen wir 

gemeinsam diese Herausforderungen 

Ich will zunächst die Wege beschreiben, die wir Ihnen nicht empfehlen: 

1. Wir drehen nicht beliebig an der Kreisumlage 

Es verbietet sich, die Kreisumlage ohne Rücksicht auf die Lage der städtischen 
Finanzen festzusetzen. Dies wäre auch durch die Kreisordnung nicht gedeckt. Und 
es entspräche auch nicht dem verantwortungsvollen Umgang mit dieser 
Problemstellung, den der Kreis seit vielen Jahren praktiziert. Auch mit diesem 
Entwurf haben wir einen ausgewogenen Vorschlag unterbreitet, der zum einen die 
Bedürfnisse des Kreises im Blick hat, zugleich aber auch auf die bedrohliche 
Situation in den Städten Rücksicht nimmt. 

 2. Wir verzehren kein Vermögen des Kreises 

Gleichermaßen verbieten sich weitere strukturelle Eingriffe in die Vermögensstruktur. 
Laufende konsumtive Aufwendungen dauerhaft aus dem Eigenkapital zu finanzieren 
- das ist eine süße Droge. Wie im realen Leben endet ihr Genuss in einem Fiasko.  

Es gibt Kreise, die diesen Weg gegangen sind. Doch was sind die Ergebnisse einer 
solchen Politik? Die Kommunen sind trotz der durch den Einsatz des 
Kreisvermögens reduzierten Kreisumlage überschuldet. Und zu ihnen gesellt sich als 
Sanierungsfall ein überschuldeter Kreis. Ohne Perspektive, ohne die Chance, den 
eigenen Haushalts wieder ins Lot zu bringen. Und einen Stärkungspakt für Kreise, 
den haben weder Frau Ministerpräsidentin Kraft noch Herr Innenminister Jäger auf 
der Agenda.  

Unser Grundsatz muss lauten: Keine Finanzierung konsumtiver Ausgaben durch den 
Verzehr von Vermögen. So handhabt dies der ehrbare Kaufmann und so handhaben 
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dies verantwortungsvolle Familien. Die Finanzierung des Mallorca-Urlaubs durch den 
Verkauf des Familiensilbers ist im privaten Leben ein Irrweg. Dies darf auch in den 
öffentlichen Haushalten keine ernst zu nehmende Alternative sein. 

Die Städte haben in Ihrer Stellungnahme geäußert, dass „…der Griff in das 
Eigenkapital“ kein Tabuthema sein könne. Nicht ausgeführt wurde, ob die Städte 
bereit wären, eine nach der Kreisumlage mögliche Sonderumlage des Kreises zu 
akzeptieren. Durch eine solche Sonderumlage könnte in künftigen Jahren der durch 
die Rücklagenentnahme entstandene Vermögensverzehr wieder refinanziert werden. 
Ich sehe weder im Kreistag noch in den Stadträten irgendeine Mehrheit, die einem 
solchen Verfahren zustimmen würde. Und glaubt wirklich jemand, dass durch diese 
trickreiche Operation die Strukturen der Finanzen von Kreis und Städten verbessert 
würden? Nein, meine Damen und Herren, dies ist ein ungedeckter Scheck auf die 
Zukunft. Wir haben nicht mit großen Mühen und unter Verzicht auf manch attraktives 
Vorhaben unsere Schuldenfreiheit bewahrt, um jetzt durch einen Vermögensverzehr 
die finanzielle Substanz des Kreises auszuhöhlen.  

3. Wir betreiben keinen Kahlschlag bei den freiwilligen Aufgaben  

Wir werden bei den Selbstverwaltungsaufgaben des Kreises keinen Kahlschlag 
betreiben. Es würde auch nicht allzu viel helfen. Selbst wenn man alle Aufwände für 
Selbstverwaltungsaufgaben streichen würde, käme eine Minderung des Hebesatzes 
der Kreisumlage von gerade einmal 1,2%-Punkten zustande. Allerdings würden wir 
dann weite Teile unseres sozialen Netzes zerstören. Es gäbe keine 

Seniorenbegegnungsstätten mehr, Lott Jonn wäre ebenso einzustellen wie die 
Suchtberatung, die gerade erst eingerichtete Traumaambulanz für Flüchtlingskinder 
wäre zu schließen. Sie merken schon, man kann trefflich darüber streiten, ob diese 
Aufgaben wirklich noch freiwilliger Natur sind. 

Und noch eine Tatsache rufe ich in Erinnerung: Die Entscheidung, welche Aufgaben 
der Kreis freiwillig wahrnimmt oder auch aufgibt, ist Gegenstand der im Grundgesetz 
verankerten Selbstverwaltungsgarantie für die Kreise. Das heißt, diese Entscheidung 
trifft einzig und alleine dieser Kreistag. 

Wir bleiben in unserer Finanzpolitik seriös, solide und berechenbar. Zur Lösung 
unserer Finanzprobleme gehen wir die schwierigeren Wege. Diejenigen, die mehr 
Mühe machen und die zuweilen nur schwer durchzusetzen sind. Aber das sind 
Wege, mit denen wir Strukturen verändern und damit eine nachhaltige Finanzpolitik 
betreiben: 

1. Aufwandsreduzierung und Ertragssteigerung  

Wir reduzieren den Aufwand, wo immer wir dies können. Und wir steigern die 
Erträge, wo immer sich eine Möglichkeit bietet. 

Das gilt für die freiwilligen Ausgaben gleichermaßen wie für die gesetzlich 
vorgeschrieben.  
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Ich bin mit dem Kreiskämmerer der festen Überzeugung, dass eine Konsolidierung 
des Haushalts nur gelingen kann, wenn wir die Frage stellen, wie und in welcher 
Intensität wir staatliche Aufgaben wahrnehmen. 

Dieser Weg hat einen Nachteil. Er wird keine schnellen Erfolge zeitigen. Wir reden 
über mühselige Veränderungsszenarien. Das verheißt keine schnellen Erfolge.  

Lassen Sie mich das an einigen Beispielen deutlich machen. 

Im Bereich der Hilfe zur Pflege versuchen wir, durch das Programm Alternativen 60 
plus den Verbleib der pflegebedürftigen Menschen in ihren Wohnungen zu fördern. 
Diese den Wünschen der Betroffenen folgenden Politik führt auch zu einer 
Entlastung des Kreishaushalts. Allerdings ist bislang allenfalls eine Dämpfung des 
Anstiegs zu verzeichnen, keineswegs ein spürbarer Rückgang des Aufwands. 

Bereits im Oktober 2013 habe ich eine Projektgruppe „Kosten der Unterkunft“ 
eingerichtet. Ihr Auftrag war und ist es, die Strukturen dieser Aufwandsposition zu 
durchforsten. Erste Ergebnisse sind die folgenden: 

Erste Erkenntnis: 

Im Kreis Mettmann gibt es mehr als 19.000 Bedarfsgemeinschaften. In diesen 
Bedarfsgemeinschaften leben über 27.000 erwerbsfähige Leistungsberechtigte. 
Davon sind über 7.000 Aufstocker; Menschen, die arbeiten gehen, sei es in Teilzeit 
oder aber sogar in Vollzeitbeschäftigung. Aber die Einkünfte dieser Menschen 
reichen nicht aus, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Die Folge ist, dass der 
Bund zwar den Regelsatz einspart, der Kreis aber weiterhin die Warmmiete als 
Hilfeleistung gewährt. 

Wir müssen diese Thematik in der Trägerversammlung und in der Zusammenarbeit 
mit dem Jobcenter aufgreifen. Wir haben es hier mit arbeitsbereiten Hilfeempfängern 
zu tun. Denen müssen wir durch Qualifizierung und durch Vermittlung besserer 
Arbeitsangebote die Chance eröffnen, dem Regelkreis des Sozialgesetzbuches II zu 
entkommen. 

Zweite Erkenntnis: 

Gelänge es uns, in zwei Städten das Niveau der Nebenkosten auf den Durchschnitt 
der übrigen kreisangehörigen Städte zu senken, so könnte auf einen Schlag eine 
Nettoverbesserung für den Kreishaushalt in Höhe von rd. 3,25 Mio. Euro erzielt 
werden. Diese Erkenntnis aber umzusetzen ist eine Herkulesaufgabe. Im konkreten 
Fall geht es um die Fernwärme. Es gilt, Vermieter, Hilfeempfänger und Versorger auf 
ein Ziel einzuschwören, nämlich Heizkosten zu sparen. 

Als im August die bedrohliche Entwicklung des Kreishaushalts offenkundig wurde, 
habe ich deshalb entschieden, eine Finanzstrukturkommission einzurichten. Aufgabe 
der Kommission ist es, strukturelle Verbesserungen zu ermitteln und 
Umsetzungsvorschläge vorzulegen.  
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Ich möchte dem Leiter dieser Kommission, dem Kreiskämmerer Martin Richter und 
seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, herzlich zu den ersten Erfolgen gratulieren. 
Noch im Eckpunktepapier hatten wir den Kreisumlage-Hebesatz mit 36,7%-Punkten 
ausgewiesen. Der Finanzstrukturkommission ist es gelungen, bis zur Einbringung 
dieses Haushalts Verbesserungen in Höhe von 2,0 Mio. Euro zu erzielen, so dass 
der Hebesatz um 0,2% Punkte auf nunmehr 36,5%-Punkte verringert werden konnte. 

Dieser Auftakt lässt hoffen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir durch die Arbeit 
dieser Kommission nachhaltige Verbesserungen für den Kreishaushalt erzielen 
werden. Zweifel bleiben, ob wir alleine mit dieser Methodik die sprunghaften 
Steigerungen des Sozialetats auffangen werden. 

2. Steigerung der Umlagegrundlagen 

Das klingt sehr abstrakt, ist es aber nicht. Lässt man bei dieser Betrachtung die 
Schlüsselzuweisungen außer Acht, dann sind es im Wesentlichen die 
Einwohnerzahlen und die Gewerbebetriebe, die unseren Städten die entsprechenden 
Steuern einbringen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hat 
entscheidende Auswirkungen auf den Gemeindeanteil der Einkommenssteuer. Und 
mit der Ansiedlung von Gewerbebetrieben ist regelmäßig auch die Zahlung von 
Gewerbesteuern verbunden. 

Der Kreis trägt mit seinem regionalen Marketing – beispielhaft auf der Messe EXPO 
REAL und „Meet the neanderland“, aber auch mit dem gemeinschaftlich mit den 
Städten entwickelten Gewerbe- und IndustrieflächenKonzept Kreis Mettmann (GeKo) 
dazu bei, dass die Städte eine erfolgreiche Ansiedlung und eine Bestandspflege 
vornehmen können.  

Ich sehe durchaus noch große Verbesserungsmöglichkeiten. Schauen Sie sich im 
Vorbericht des Haushaltsplans an, wie sich die Steuerkraft auf die einzelnen Städte 
verteilt. Sie werden mit mir zu der Auffassung gelangen, dass es hier Luft nach oben 
gibt.  

Gleiches gilt für die Einwohnerentwicklung. Wir sollten uns nicht damit abfinden, dass 
dem Kreis Mettmann in allen Zukunftsprognosen eine rückläufige Bevölkerungs-
entwicklung vorausgesagt wird. Das kostet uns Umlagegrundlagen. Sowohl bei den 
Schlüsselzuweisungen als auch bei der Einkommenssteuer sind die Einwohner 
entscheidend. Also müssen wir in der Regionalplanung, aber auch bei der 
Landesplanung sicherstellen, dass im Kreis Mettmann auch in der Zukunft attraktiver 
und ausreichender Wohnraum zur Verfügung steht.   
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3. Die Änderung des GFG – Klage gegen das GFG 2016 

Meine Damen und Herren, 

die Tatsache, dass der Kreis Mettmann auch im Jahr 2016 keine 
Schlüsselzuweisungen mehr erhält, können wir nicht länger ignorieren.  

Hinter mir liegen zehn Jahre intensiver politischer Arbeit und mehrere 
wissenschaftliche Gutachten, um die Systematik des 
Gemeindefinanzierungsgesetzes zu unseren Gunsten zu verändern. Die 
Unterstützung, auch aus unserem Kreistag und durch die Landtagsabgeordneten war 
überschaubar. 

Aber können und wollen wir tatsächlich dauerhaft unseren Anteils an den 
Gemeinschaftssteuern verzichten? Rund 98% unseres Haushaltsaufwands sind für 
die Durchführung von staatlichen Aufgaben etatisiert. Wollen wir dauerhaft über die 
Kreisumlage die Grund- und Gewerbesteuerzahler für die Finanzierung dieser 
Staatsaufgaben zur Kasse bitten? Das sind exakt diejenigen, die bereits über die 
Gemeinschaftssteuern ihren Obolus für die Aufgaben entrichtet haben. Nur leider 
kommt davon im neanderland nichts an. 

Ich bin inzwischen zu der Überzeugung gelangt, dass wir auf politischen Wegen 
keine Chance zur Veränderung haben. Nicht mit dieser Landesregierung und nicht 
mit diesem Landtag. In beiden Institutionen herrscht Großstadtorientierung unter 
besonderer Pflege des Ruhrgebiets.  

Und auch von unseren kommunalen Schwesterverbänden haben wir nichts zu 
erwarten. Erst im März hat der Städte- und Gemeindebund eine gemeinsam mit dem 
Landkreistag NRW verabredete politische Initiative aufgekündigt. Ich frage mich, ob 
unseren Bürgermeistern dies bekannt ist und ich würde mich sehr freuen, wenn 
unsere Bürgermeister beim Städte- und Gemeindebund eine Änderung dieser 
Haltung herbeiführen würden.  

Bis dahin sollten wir unsere Rechte wahren. Deshalb empfehle ich Ihnen, dass wir 
beim Verfassungsgerichtshof Klage gegen das GFG 2016 erheben. Ich kann Ihnen 
nicht raten, noch länger zu warten. 

4. Interkommunale Zusammenarbeit 

Seit mehr als 15 Jahren versucht der Kreis, die interkommunale Zusammenarbeit zu 
fördern. Die Erfolge sind bescheiden. Partiell, wenn gerade Not an Mann und Frau 
ist, sucht die eine oder andere Stadt die Zusammenarbeit mit dem Kreis. Ansonsten 
steht das Engagement bei der über die Stadtgrenzen hinausreichenden, 
kostensparenden Zusammenarbeit in einem krassen Gegensatz zur Haushaltslage, 
so wie sie in der gemeinsamen Stellungnahme der Städte zum Kreishaushalt 
beschrieben wird. Als eines meiner Lieblingsbeispiele nenne ich die Frage der 
dezentralen Meldeköpfe für den Notruf 112, also die Kreisleitstelle. Vielleicht erlebe 
ich es ja noch, dass wir hier eines Tages an einem Strang ziehen. 

Anlage 4



9 
 

Der Kreis ist jedenfalls bereit, zu helfen und zu unterstützen. Natürlich macht 
interkommunale Zusammenarbeit nur dann Sinn, wenn das Ergebnis mindestens die 
gleiche Qualität der Aufgabenerledigung aufweist und wenn es dann noch 
wirtschaftlicher gestaltet werden kann.  

Und noch eines: Nicht in allen Feldern, ich nenne exemplarisch das Jugendamt, 
muss der Kreis im Boot sein. Auch untereinander kann man zusammenarbeiten. 

5. Solidarität in der Kreisgemeinschaft 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

die Solidarität in diesem Kreis war stets ein Pflänzchen, das von Seiten des Kreises 
gehegt, gepflegt und entwickelt werden musste. Manchmal ist das nicht gelungen, 
manchmal war es schwierig, so wie beim Sportstätten-Investitionsprogramm des 
Kreises. Aber es gibt eben auch die vielen selten erwähnten Beispiele, die 
Kreissolidarität ausmachen. So das ungeschriebene Gesetz, dass die steuerstarken 
Städte durch die von Ihnen zu entrichtende hohe Kreisumlage eine Umverteilung des 
Kreises insbesondere im sozialen Bereich finanzieren. Im Klartext: In den 
vergangenen  Jahrzehnten haben steuerstarke Städte wie Hilden, Langenfeld und 
Ratingen, aber auch Velbert, einen erheblichen Beitrag geleistet, um die 
überproportionalen Sozialaufwände anderer Städte, zum Beispiel Erkrath und 
Monheim zu finanzieren. Die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II haben in 
diesen Städten besorgniserregende Ausmaße: 

1. Es ist doppelt so teuer, eine Wohnung in Monheim zu beheizen als in 
Ratingen. 

2. Während die durchschnittlichen Leistungen für eine Bedarfsgemeinschaft im 
übrigen Kreisgebiet deutlich unter 5.000 € betragen, wird dieser Betrag in 
Monheim um fast 700 € und in Erkrath sogar um knapp 900 € pro 
Bedarfsgemeinschaft überschritten. 

Dies hat auf der Zahlerseite keine Begeisterung, sondern eher Grummeln ausgelöst, 
aber es ist nie in der Substanz in Frage gestellt worden.  

Seit 2011 haben sich durch die Steuerpolitik der Stadt Monheim am Rhein erhebliche 
Veränderungen der städtischen Finanzierungsanteile der Kreisumlage ergeben. 
Heute leistet die Stadt Monheim mit einem Anteil von rd. 33% an der Kreisumlage die 
höchste Zahlung an den Kreis und trägt damit mittelbar auch die zuvor dargestellte 
Schieflage bei den Sozialaufwendungen mit. Dieser Aufwuchs der Kreisumlage-
zahlungen ist im Rahmen der seinerzeitigen Senkung der Hebesätze auch in 
Monheim öffentlich diskutiert worden. Die damaligen Aussagen aus dem Rathaus in 
Monheim waren: Wie haben jahrzehntelang die Solidarität des Kreises in Anspruch 
genommen, jetzt führt die Finanzsystematik zu einer Solidarität der Stadt Monheim 
gegenüber den anderen Städten im Kreis. A la bonheur, habe ich damals gedacht, 
so hatte ich die Haltung zur Kreisumlage noch aus keiner anderen Stadt erfahren.  
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Offenbar hat sich diese Haltung verändert. Aktuell hat die Stadt Monheim zur 
Finanzierung der Förderschulzentren ein Sondervotum abgegeben. Dem 
vorausgegangen sind Vermittlungsbemühungen des Kreises. Diese, das muss man 
in aller Deutlichkeit sagen, sind krachend gescheitert. Der Kreis kann sich zurzeit 
aussuchen, wer gegen die Finanzierung der Förderzentren klagt, je nachdem, für 
welche Finanzierungsform sich der Kreistag entscheidet.  

Ich habe für diese Diskussion kein Verständnis: 

1. Wir haben gemeinschaftlich ein Förderschulkonzept geschaffen, das den Eltern 
behinderter Kinder die von mir immer verfolgte Wahlmöglichkeit der Beschulung 
eröffnet. Ich bin den Städten und speziell Ihnen, Frau Haase und den 
Schuldezernenten, sehr dankbar, dass dies gelungen ist. 

2. Wir haben dieses Modell gerade am Standort Monheim mit unseren beiden 
Schulen, der Leo-Lionni- und der Paul-Maar-Schule erfolgreich gestartet. Jetzt wird 
diese Konzeption kreisweit als Schulangebot manifestiert. Folglich haben wir ab dem 
1.8.2016 ein einheitliches Förderschulangebot im Kreis Mettmann. 

3. Wir werden keine Schulbezirke einrichten. Im Ergebnis steht jedem Kind aus jeder 
Stadt dieses Kreises jedes Förderzentrum zur Verfügung. 

4. Auf der Grundlage dieses einheitlichen Angebots sind wir zu der Überzeugung 
gelangt, dass es geboten ist, die Aufwendungen für die Förderzentren über die 
Kreisumlage zu finanzieren. Im Haushalt 2016 handelt es sich um die anteilige 
Finanzierung von 5 Monaten. Von diesen Aufwänden wird der überwiegende Teil 
über die Kreisumlage abgedeckt und immerhin 1/3 über die eigenen Einnahmen des 
Kreises finanziert.  

5. Alle im Haushalt 2016 veranschlagten Ansätze beruhen auf Schätzungen und 
Erfahrungswerten. Die tatsächlichen Zahlen und auch die Auswirkungen auf die 
Städte können sich nach dem Anmeldeverfahren im Frühjahr noch erheblich 
verändern.  

Ich habe große Zweifel, dass es lohnt, über diese Beträge und über dieses Projekt 
eine Grundsatzdiskussion zur Kreisfinanzierung vom Zaun zu brechen.  

Eine abschließende Bemerkung darf nicht unerwähnt bleiben. Im Zusammenhang mit 
dieser Finanzierungsfrage unterstellt die Stadt Monheim permanent, und ich 
behauptet wider besseres Wissen, dass der Kreis zugunsten anderer Städte und zu 
Lasten der Stadt Monheim Aufgaben an sich heranziehe.  

Dies ist schlicht nicht wahr. Wenn wir für andere Städte tätig werden, so im Bereich 
der Rechnungsprüfung, dann wird dafür spitz abgerechnet.  

Sollte es sich allerdings um eine freiwillige Aufgabe des Kreises handeln, dann 
entscheidet – wie von mir bereits ausgeführt – dieser Kreistag und wir werden in 
keiner Stadt des Kreises um Genehmigung ersuchen. 
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Also Rückkehr zur Solidarität in der Kreisgemeinschaft und Abkehr von 
Partikularinteressen, das ist das Gebot der Stunde. 

 

Flüchtlinge – Chance und Herausforderung 

Lassen Sie mich abschließend zum dominierenden Thema der letzten Monate 
kommen, der Zuwanderung durch Flüchtlinge.  

Im Haushalt 2016 sind für den Betrieb unserer im Auftrag des Landes eingerichteten 
Notunterkunft entsprechende Ansätze in den Ertrags- und in den 
Aufwandspositionen veranschlagt. Wir haben die Zusage, dass das Land die Kosten 
übernimmt und ich hoffe nicht, dass eines Tages irgendwelche Erbsenzähler 
auftauchen, die uns erklären, was wir in der anhaltenden Notsituation alles hätten 
besser machen können. 

Gerne möchte ich bei dieser Gelegenheit allen Einsatzkräften des Kreises und der 
Städte, aber auch den unzähligen ehrenamtlichen Helfern für ihre Leistung herzlich 
danken. Sie alle haben dazu beigetragen, dass wenigstens auf kommunaler Ebene 
halbwegs geordnete Verhältnisse herrschen und dass wir den zu uns kommenden 
Menschen ein Mindestmaß an menschenwürdiger Behandlung haben zuteilwerden 
lassen. 

Ich möchte an dieser Stelle nicht auf die Rolle des Bundes und des Landes zu 
sprechen kommen.  

Nein, ich möchte hier meine Einschätzung der Lage darlegen: 

1. Wir werden in der Kreisgemeinschaft alles Erdenkliche tun, um die Menschen die 
schon hier sind und die noch zu uns kommen, heil über den Winter zu bringen. 

2. Städte, Kreis und die Bundesagentur für Arbeit müssen für die Flüchtlinge, die 
anerkannt werden, und die mindestens für die nächsten drei Jahre einen sicheren 
Aufenthalt haben, ein spezielles Integrationsprogramm entwickeln. Unser 
Kreisintegrationszentrum wird sich hier mit aller Kraft einbringen.  

3. In diesem Integrationsprogramm müssen auch die Werte des Grundgesetzes, 
muss Toleranz gegenüber Andersgläubigen und Andersdenkenden und muss 
insbesondere die Achtung und der Respekt vor der Gleichberechtigung der Frau 
vermittelt werden. Und ich sage ganz deutlich: Wer nicht bereit ist, diese Werte nicht 
nur zu akzeptieren, sondern zu leben, dem sollten wir auch keine 
Daueraufenthaltserlaubnis erteilen. 

4. Jede Gesellschaft hat eine Höchstgrenze, bis zu der sie Menschen aus anderen 
Kulturkreisen und mit anderen Religionen erfolgreich in die Gesellschaft integrieren 
kann.  
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Meine feste Überzeugung ist: So schwer manchen politischen Lagern dies fallen 
mag, wir müssen einen gesellschaftlichen Konsens finden hinsichtlich der Zahl der 
Menschen, denen wir Zugang gewähren. Sonst verlieren wir die Menschen in diesem 
Land. Deutschland wird nicht im Alleingang der Zufluchtsort für die Flüchtlinge aller 
Konflikte dieser Welt sein können. 

Deshalb plädiere ich für eine Änderung des Grundgesetzes, so wie wir dies 1994 bei 
der Bosnienkrise schon einmal gemacht habe. Und ich plädiere für ein abgestimmtes 
Ausländer-, Einwanderungs- und Einbürgerungsrecht, in dem im Mittelpunkt die 
Akzeptanz unserer Staatsordnung und unserer unveräußerlichen Grundwerte steht. 

5. Bis solche Maßnahmen greifen, müssen hinsichtlich der Einreise wieder geordnete 
Verhältnisse geschaffen werden. Nicht nur mich als Chef der Polizei in diesem Kreis 
beunruhigt, dass wir nicht mehr wissen, welche tatsächlichen Identitäten die 
Menschen haben, die zu uns kommen. Und deshalb bin ich ein Befürworter von 
Transitzonen, in denen die Flüchtlinge erst einmal untergebracht und überprüft 
werden, bevor sie auf die Bundesländer und auf die Kommunen verteilt werden. 

6. Ich fordere die Landesregierung auf, die Möglichkeiten, die durch die in der letzten 
Woche verabschiedeten Gesetze geschaffen wurden, in Nordrhein-Westfalen 
anzuwenden. Dies gilt insbesondere für den Verbleib derjenigen Asylbewerber in 
zentralen Einrichtungen des Landes, deren Anträge keine oder nur geringe Chancen 
haben. 

Meine Damen und Herren,  

ich bin sicher, wenn wir die Problematik in dieser Form angehen, dann werden wir 
auch die Bürgerinnen und Bürger gewinnen, auch die, die heute noch ängstlich oder 
ablehnend am Rande stehen.  

Das Wichtigste zuletzt: 

Alle von mir beschriebenen Probleme rechtfertigen in keiner Weise die menschen-
verachtende Hetze im Netz und auf den Straßen. Das sind die geistigen Brandstifter, 
die das Attentat auf Henriette Reker mitverantworten. 

Es wird jetzt höchste Zeit, dass wir Demokraten zusammen ein Stoppschild 
aufstellen.  

Also, wo immer es geht, im Netz, in Leserbriefen, auf den Straßen:  
Die Demokratie verteidigen. 

Meine Damen und Herren,  

Sie haben es geschafft, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns 
erfolgreiche Haushaltsberatungen.  

Und ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meines Hauses, speziell aber 
dem Finanzdezernat und der Kämmerei für die sorgfältige Erstellung des 
Haushaltsentwurfs 2016. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,  
 
Die Ausgangslage 
 
als ich Ende Juli aus meinem Jahresurlaub zurückkehrte, hatte ich hinsichtlich des 
Haushalts 2015 durchaus positive Erwartungen. Schließlich war mir bekannt, dass die 
Umlagegrundlagen enorm gestiegen waren. Daraus, so meine seinerzeitige Vermutung, 
ließen sich sowohl eine deutliche Senkung der Kreisumlage als auch zusätzliche 
Spielräume für Innovationen, Investitionen und präventive Projekte des Kreises 
finanzieren.  
 
Weit gefehlt, diese Erwartungen sind bitter enttäuscht worden. Für uns, die 
Kreistagsabgeordneten, bleibt trotz der Rekordumlagegrundlage von über 1 Mrd. Euro so 
gut wie kein Spielraum, um für die Aufgaben des Kreises gestaltend Weichen zu stellen. 
 
Die Ursache hierfür liegt nicht nur in der Tatsache begründet, dass wir nunmehr zum 11. 
Mal keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Wäre es anders, so könnten wir alleine daraus 
die Kreisumlage um 1,8%-Punkte absenken. 
 
Nein, es sind die Soziallasten, die den Haushalt des Kreises in eine Schieflage bringen. 
Herr Kreisdirektor Richter wird Ihnen sowohl die langfristige Entwicklung als auch die 
aktuelle Lage des Haushaltsjahres 2015 in seiner Rede darlegen. 
 
Zusammengefasst beträgt der Aufwand für soziale Leistungen im Haushalt 2015 
insgesamt 203,5 Millionen Euro. Damit ist der Aufwand binnen fünf Jahren um rd. 37 
Millionen Euro angestiegen. Die Landschaftsumlage ist im gleichen Zeitraum um 63,7 
Millionen Euro auf die Rekordhöhe von rd. 174 Millionen Euro angestiegen. Auch diese 
Aufwendung kann man zu den Aufwendungen für Sozialleistungen hinzurechnen, weil 
hieraus ganz überwiegend die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen finanziert wird.  
 
Rechnet man alles zusammen, so beläuft sich der Anteil der sozialen Aufwendungen am 
Kreishaushalt auf insgesamt 391,7 Millionen Euro. Das sind 73,6 % des Gesamthaushalts! 
 
Wie schon im vorigen Jahr an gleicher Stelle ausgeführt: Gegen diese Entwicklung können 
weder Verwaltung noch Kreistag des Kreises Mettmann ernsthaft ansparen. Selbst wenn 
Sie sämtliche freiwillige Leistungen des Kreises streichen würden, könnten Sie nur etwa 
2% des Haushaltsvolumens einsparen.   
 
Gewonnen wäre dadurch nichts, allerdings würde ein solcher Schritt das Ende der 
Selbstverwaltung und der politischen Arbeit dieses Kreistags bedeuten. 
 
Es bleibt die Erkenntnis, dass selbst der finanzstärkste Kreis in Nordrhein-Westfalen nicht 
mehr in der Lage ist, den Finanzbedarf der sozialen Leistungen aus eigener Kraft 
aufzufangen. 
 
 
Die Lösungsansätze 
 
Um Missverständnissen vorzubeugen: Der Kreis wird auch weiterhin eine äußerst 
sparsame und wirtschaftliche Finanzpolitik betreiben. Wie beschrieben, wird dies 
allerdings nicht ausreichen, die strukturellen Verwerfungen aufzufangen. 
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Wo also liegen die Ursachen? Sie liegen bei den Ebenen unseres Staatsaufbaus, die 
durch ihre Gesetzgebung diese finanzielle Schieflage verursacht haben, dem Bund und 
dem Land Nordrhein-Westfalen. Lösungsansätze sehe ich in drei entscheidenden 
Punkten: 
 

1. Der Bund muss sich im Zuge einer gesamtstaatlichen Verantwortung an den 
Soziallasten beteiligen. 

2. Das Land Nordrhein-Westfalen muss die finanzielle Ausstattung der Kommunen so 
gestalten, dass alle Kommunen über eine ausreichende Finanzausstattung 
verfügen.  

3. Diese Ausstattung darf nicht nur die übertragenen Staatsaufgaben betreffen, 
sondern sie muss auch genügend Spielräume für die kommunale Selbstverwaltung 
umfassen. 

 
 
Die Beteiligung des Bundes an den Soziallasten 
 
Die Grundsicherung 
 
Meine Damen und Herren,  
 
bereits die Vorgängerregierung der jetzigen Bundesregierung hat beschlossen, ab diesem 
Jahr die Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter in vollem Umfang zu übernehmen. 
Für den Kreishaushalt bedeutet dies eine konkrete Entlastung in Höhe von 8,1 Millionen 
Euro. Dies bedeutet auf die Kreisumlage bezogen eine Verringerung in Höhe von 0,78%-
Punkten. 
 
Die Eingliederungshilfe 
 
Auf der inzwischen berühmten Seite 88 des Koalitionsvertrags der die Bundesregierung 
tragenden Parteien ist festgelegt worden, dass die Kommunen bei der Finanzierung der 
Eingliederungshilfe durch den Bund mit 5 Milliarden Euro entlastet werden sollen. Zur 
Klarstellung: Wir reden hier nicht über Leistungsverbesserungen bei der 
Eingliederungshilfe, sondern über die Entlastung der Kommunen. 
 
Das Kleingedruckte dieser Regelung liest sich inzwischen etwas anders. Der Bund wird 
die Entlastungsregelung zwar noch in dieser Legislaturperiode beschließen. Allerdings 
sollen Bundesmittel erst im Jahr 2018 fließen. In den Haushaltsjahren 2015-2017 sollen 
die Kommunen bundesweit lediglich mit 1 Milliarde Euro entlastet werden. Diese Milliarde 
wird hälftig mit einem höheren Anteil der Kommunen an der Umsatzsteuer und einem 
erhöhten Zuschuss zu den Kosten der Unterkunft ausgezahlt. 
 
Ohne Zweifel, dies bringt dem Kreishaushalt eine Entlastung. Direkt bei den Kosten der 
Unterkunft werden wir um 3,6 Millionen Euro entlastet, immerhin 0,36%-Punkte weniger 
Kreisumlage.  
Die Verbesserung der Umsatzsteueranteile in Höhe von 3,7 Millionen Euro erreicht 
zunächst die kreisangehörigen Kommunen und steht dort zur Refinanzierung der 
Kreisumlage zur Verfügung. Dies macht 0,37% der ohnehin schon auf 34,3% gesenkten 
Kreisumlage aus. 
 
Soweit die aktuelle Finanzierungszusage des Bundes. 
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Neuordnung der Bund-Länderfinanzierung 
 
Die Frage, auf welche Weise der Bund ab 2018 die 5 Milliarden Euro den Kommunen 
überträgt, ist in den vergangenen Monaten sehr kontrovers diskutiert worden. Das 
Kernproblem war die Tatsache, dass die Eingliederungshilfe in den 16 Bundesländern sehr 
unterschiedlich finanziert wird, ja in manchen Ländern sogar der Landeshaushalt den 
Löwenanteil der Finanzierung übernimmt. 
 
Nun hat es in dieser Diskussion einen Paukenschlag gegeben. Unter dem harmlos 
anmutenden Titel „Überlegungen zur Neuordnung der Bund-Länder-
Finanzbeziehungen“ ist ein Papier entstanden, das zwei namhafte Autoren hat: Zum 
Einen den Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble, zum Anderen den Ersten 
Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Olaf Scholz. 
 
Warum erzähle ich das hier so eingehend. Schlicht, weil es weitreichende Auswirkungen 
auch auf die finanzielle Lage des Kreises und seiner Städte haben würde.  
 
Folgende Eckpunkte hat das Papier: 
 

1. Der Solidaritätszuschlag in Höhe von 14,4 Milliarden Euro wird ab 2020 in die Tarife 
der Gemeinschaftssteuern integriert. Gleichzeitig wird der Einkommenssteuertarif 
soweit abgesenkt, dass die sog. Kalte Progression gemildert wird. Das 
verbleibende Mehraufkommen wird auf Bund, Länder und Kommunen verteilt. Dies 
wird automatisch zu einer Erhöhung der Gemeindeanteile an der 
Einkommenssteuer und damit zu einer Verbesserung der Umlagegrundlagen für die 
Kreise führen. Am Anfang werden mit plus 2,7 Milliarden aus dem unmittelbaren 
Anteil und 1,6 Milliarden aus dem über die Schlüsselzuweisungen gewährten 
Anteilen der Länder gerechnet. 
 

2. Schrittweise wird der Bund die Kosten der Unterkunft aus dem SGB II (also „Hartz 
IV“) vollständig übernehmen. Danach sollen 2018 die zugesagten 5 Milliarden Euro 
übernommen und ab dem Jahr 2020 eine vollständige Übernahme der Kosten der 
Unterkunft durch den Bund erfolgen. Insgesamt übernimmt der Bund – auf der 
Basis des Jahres 2013 gerechnet – 9,6 Milliarden Euro.  

 
Unabhängig von der Tatsache, dass dies nur eine Überlegung und noch lange kein Gesetz 
ist: Die Autoren sind Schwergewichte, und sie verkörpern die derzeitige 
Regierungskoalition. Für die Kommunen würde dieser Vorschlag eine durchschlagende 
Entlastung bedeuten. 
 
Alleine der Kreishaushalt würde bei den Kosten der Unterkunft um fast 74 Millionen Euro 
netto entlastet, dies entspricht einem Potential zur Senkung der Kreisumlage von rd. 7,1 
%-Punkten. 
 
Wie alles im Leben, so gibt es auch hier einen Nachteil. Denn: Die Eingliederungshilfe 
verbleibt in der Finanzverantwortung der Länder und der Kommunen. Und in NRW 
bedeutet dies, zu mehr als 95% bei den Kommunen.  
 
Nur, sollte die oben beschriebene Finanzreform tatsächlich umgesetzt werden, dann ließe 
sich mit dem Bund nicht mehr über eine Beteiligung reden.  

Anlage 5



5 

 

 

 
 
Die Finanzausstattung der Kommunen in NRW 
 
Und damit wären wir erneut bei der Finanzausstattung der Kommunen in Nordrhein-
Westfalen.  
 
Meine Damen und Herren,  
 
wenn Sie – wie ich häufig – das Vergnügen haben, auf Bundesebene über die Lage der 
Kommunen zu diskutieren, und wenn Sie dabei die Probleme der NRW-Kommunen 
beschreiben, dann stoßen sie auf großes Unverständnis. Bundespolitiker aller Parteien 
verweisen auf die positive Haushaltsbilanz, die die Kommunen b u n d e s w e i t  
aufweisen. Kommunale Vertreter anderer Bundesländer können unsere Probleme 
ebenfalls nicht nachvollziehen, schlicht weil in Bayern und Baden-Württemberg die 
Kommunen erheblich besser durch das Land ausgestattet werden.  
 
Und in der Tat, obwohl wir überall die gleichen Bundesgesetze anwenden, ist die Lage der 
Kommunen in NRW geradezu desaströs. Und dies liegt einzig und allein an der 
Gemeindefinanzierung des Landes. Und um es in Richtung der die Landesregierung 
tragenden Fraktionen von SPD und Bündnis '90/Die Grünen zu betonen: 
 

Diese Entwicklung haben alle Landesregierungen, unabhängig von Ihrer 
parteipolitischen Konstellation, zu vertreten. 

 
Ich wage, meine Ausführungen aus der letztjährigen Haushaltsrede zu wiederholen und zu 
verdeutlichen. Dies sind die Fehlentscheidungen gewesen, die die NRW-Kommunen unter 
die Wasserlinie gedrückt haben: 
 
Absenkung des Verbundsatzes von 1982 noch 28,5%-Punkten auf seit Jahren 
unverändert 23,0%-Punkten.  
 
Dies alleine hat den nordrhein-westfälischen Kommunen seit 1982 50 Milliarden Euro  
entzogen. Sinnigerweise betragen die Schulden der Städte und Kreise ziemlich genau 
diese Summe. 
 
Wegfall der Kopfbeträge 
 
Die Kopfbeträge stellten eine Sockelfinanzierung dar. Derzufolge erhielt jede Kommune 
eine an den Einwohnern orientierte Finanzausstattung, und zwar unabhängig von der 
jeweiligen Steuerkraft. Erst der Wegfall der Kopfbeträge, ebenfalls erfolgt im Jahr 1982, 
hat dazu geführt, dass es sogenannte „abundante“ Städte und Kreise gibt, also solche, 
deren Finanzkraft rechnerisch höher ist als der Finanzbedarf, so dass sie keine 
Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten. 
 
Wegfall der Grunderwerbssteuer 
 
Der Anteil an der Grunderwerbssteuer war eine der letzten ertragreichen Einnahmequellen 
der Kreise. Mit ihrer ersatzlosen Streichung war der Anstieg der Kreisumlagehebesätze die 
logische Folge. 
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Soweit zur Historie und zu den Ursachen der derzeitigen Lage der Kommunen. Seit mehr 
als einem halben Jahrzehnt, konkret seit 2008, wird über die Reform der 
Gemeindefinanzierung diskutiert.  
 
 
Reform des Gemeindefinanzierungs-Systems 
 
Es gibt hier keinerlei Erkenntnislücken, im Gegenteil. Seit 2008 gibt es vier bedeutende 
Gutachten,  
 

- das ifo-Gutachten von 2008,  
- die Ergebnisse der ifo-Kommission von 2010,  
- das vom Landkreistag NRW in Auftrag gegebene Gutachten Junkernheinrich/ 

Micosatt aus dem Jahre 2011  
- und letztlich das von der nordrhein-westfälischen Landesregierung selbst in Auftrag 

gegebene Gutachten des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts der 
Universität Köln aus dem Jahr 2013, das sog. FiFo-Gutachten. 
 

Alle diese wissenschaftlichen Expertisen haben eines verdeutlicht: So wie das GFG in 
seinen Grundstrukturen aufgestellt ist, darf es nicht mehr weitergehen.  
 
Geschehen ist nichts, obwohl alle Gutachten konkrete Vorschläge gemacht haben. Weder 
die CDU/FDP-Regierung Rüttgers noch die Regierung Kraft haben es vermocht, die 
tatsächliche Ursache der kommunalen Finanznot zu beseitigen. Ja, man hat manchmal 
das Gefühl, dass es hierzu überhaupt keinen Willen gibt.  
 
 
Die Solidarumlage – die Zwangsabgabe des Landes  
 
Man konzentriert sich mit einem vermeintlichen Solidaritätspakt auf die am schlimmsten in 
Finanznot befindlichen Kommunen, wohl wissend, dass wenn die erste dieser Kommunen 
in die Überschuldung gerät, das Land NRW haften müsste. Und um die Konzeptlosigkeit 
zu komplettieren, zieht man die vermeintlich reichen Kommunen zur Zahlung einer 
Zwangsabgabe heran. Dies trifft uns im Kreis Mettmann besonders hart, für 2014 werden 
den  kreisangehörigen Städten insgesamt 34,4 Millionen Euro, und für 2015  
33,5 Millionen Euro entzogen.  
 
Nimmt man die zwei Jahre zusammen, ergibt sich für die einzelnen Städte jeweils 
folgende Belastung: 
 

- Haan      2,8  Millionen Euro 
- Hilden        3,7  Millionen Euro 
- Langenfeld     5,6  Millionen Euro 
- Ratingen     9,6  Millionen Euro 
- Monheim a.R.  45,9  Millionen Euro   
- Wülfrath        0,3  Millionen Euro 

 
Damit werden binnen zwei Jahren den betroffenen Städten insgesamt 67,9 Millionen Euro 
entzogen. Dies sind Mittel, die vor Ort nicht mehr für Bildung, für soziale Zwecke und für 
Investitionen für die Infrastruktur zur Verfügung stehen.  
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Wie absurd diese Zwangsabgabe ist, zeigt sich besonders deutlich an der Situation der 
Stadt Wülfrath. Gerade erst dem Nothaushalt entronnen, schlägt das Land zu und zieht 
die Stadt 2015 erstmals mit 300.000 € zur Zwangsabgabe heran. 
 
Der Landtag hat dieses Gesetz beschlossen, jetzt kann nur noch die Klage beim 
Verfassungsgerichtshof  in Münster helfen. Obwohl wir nicht klagebefugt sind, werden wir 
in gut verstandener Solidarität unsere Städte unterstützen. 
 
 
Was muss geschehen? 
 
Die strukturelle Unterfinanzierung der nordrhein-westfälischen Kommunen ist 
wissenschaftlich bewiesen, sie kann auch von der Landesregierung nicht mehr bestritten 
werden.  
Aber man zieht keine Konsequenzen. Im Gegenteil, auch das GFG 2015 trägt dazu bei, 
insbesondere im kreisangehörigen Raum die Probleme zu verschärfen, weil man 
Regelungen zur Anwendung bringt, die einseitig die Großstädte besser stellen. Ein Schuft, 
der sich etwas Böses dabei denkt. 
 
Nun bin ich kein Träumer und auch die Engpässe des Landeshaushalts sind mir sehr 
bewusst. Deshalb wird man mit Maximalforderungen keine Ergebnisse erzielen. Aber das 
was dringend erledigt werden könnte, ohne dass der Landeshaushalt belastet wird, das 
kann man auch sofort als Umsetzungskonzept verlangen: 
 

1. Die Teilschlüsselmassen für die Landschaftsverbände und für die Kreise 
müssen den tatsächlichen Aufgabenübertragungen angepasst werden. 

 
Seit 1990 beträgt der Anteil der Kreise an der Schlüsselmasse, das ist die Summe, die das 
Land auf Landschaftsverbände, Kreis und Städte verteilt, 11,7%.  Bedingt durch die 
wachsende Soziallast der Kreise halten alle Gutachten eine Steigerung zugunsten der 
Kreise für erforderlich. Im Fifo-Gutachten wird ein Betrag von 15% für erforderlich erachtet. 
Weder im GFG 2014 noch im GFG-Entwurf 2015 zieht die Landesregierung hieraus 
Konsequenzen. 
 

2. Die fiktiven Hebesätze müssen differenziert nach Gemeindegrößen 
ausgewiesen werden 

 
Die Systematik des Finanzausgleichs berechnet die Steuerkraft einer Kommune nicht 
nach ihren tatsächlichen Einnahmen, sondern die Kommune wird arm oder reich 
gerechnet. Deshalb hat das GFG bislang mit einem einheitlichen sogenannten fiktiven 
Hebesatz für die Gewerbesteuer operiert, der im Entwurf des GFG 2015 415%-Punkte 
beträgt.  
 
Die Stadt, die einen höheren Hebesatz ausweist, wird arm gerechnet, und dies sind in der 
Regel die Großstädte. Dagegen werden die kreisangehörigen Städte, soweit sie 
Hebesätze unter dem Richtwert von 415%-Punkten ausweisen reich gerechnet. Die Folge 
ist, dass die kreisangehörigen Städte deutlich geringere Schlüsselzuweisungen erhalten 
als die Großstädte. Und gleichzeitig wird bei der Finanzierung der Landschaftsverbände 
der kreisangehörige Raum in erheblich stärkerem Maße herangezogen, als dies bei den 
Großstädten der Fall ist. Im Klartext:  
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Der Kreis Mettmann subventioniert die Landeshauptstadt. 
 
Lassen Sie mich dies anhand eines kleinen Rechenbeispiels verdeutlichen: 
 
Aktuell beträgt der tatsächliche Hebesatz in Düsseldorf 440 Punkte und in Langenfeld 360 
Punkte. 
Nimmt man nun ein Gewerbesteueraufkommen i.H.v. jeweils 100 Millionen € und ersetzt 
die tatsächlichen Hebesätze durch den fiktiven Hebesatz i.H.v. 415 Punkten, so wird 
Düsseldorf von 100 Millionen Euro auf nur noch 94 Millionen Euro arm gerechnet und in 
Langenfeld werden aus 100 Millionen Euro direkt einmal 115 Millionen Euro - welch 
wundersame Vermehrung! 
 
Düsseldorf               

   
                      

 
  
Langenfeld               

   
                     

 
 
Dies ist in höchstem Maße ungerecht. Gerechtigkeit könnte ohne eine Gefährdung des 
Landeshaushaltes hergestellt werden. 
 

3. Die Hauptansatzstaffel 
 
In einer Kölner Lokalzeitung wurde die Frage gestellt, ob der Kölner mehr wert sei als der 
Eifeler. Wir könnten die Frage stellen, ob der Düsseldorfer mehr wert ist als der Wülfrather 
oder der Ratinger. Nach dem nordrhein-westfälischen Gemeindefinanzierungsgesetz ist 
diese Frage mit ja zu beantworten: 
 

- Der Düsseldorfer Einwohner wird mit 142% veredelt,  
- die Werte für den Wülfrather betragen 100% 
- und für den Ratinger Einwohner 109%. 

 
Damit wird zugunsten der Großstadt ein höherer Bedarf an Schlüsselzuweisungen 
unterstellt, als dies für die Einwohner des benachbarten Kreises der Fall ist. Dies ist eine 
restlos überholte Systematik aus den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. 
 
Die notwendigen Veränderungen wären umsetzbar, und sie würden den Rahmen der 2015 
zur Verteilung anstehenden Schlüsselmasse nicht vergrößern, also keine zusätzlichen 
Aufwendungen für den Landeshaushalt darstellen. 
 
Dass wir als Kommunen weiterhin fordern, dass die Schlüsselmasse, also der nach dem 
Grundgesetz den Kommunen verbriefte Anteil an den Gemeinschaftssteuern des Landes, 
angehoben wird, das versteht sich von selbst. In Anbetracht des maroden 
Landeshaushalts kann dies allerdings nur schrittweise erfolgen, wir sind da Realisten. 
 
 

Forderung an die Landtagsabgeordneten 
 
Diese Forderungen kann nur der Landtag als Souverän erfüllen. Und deshalb fordere ich 
die Landtagsabgeordneten des Kreises Mettmann auf: Vertreten Sie engagiert die 
Interessen Ihrer Bürgerinnen und Bürger. Und dazu zählt: 
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1. Schaffen Sie die Zwangsabgabe, den Kommunal-Soli ab, er ist ungerecht, 

unwirksam und unsolidarisch. 
 

2. Ändern Sie mit Ihren Stimmen das Gemeindefinanzierungsgesetz hinsichtlich der 
Teilschlüsselmassen, der fiktiven Hebesätze und der Einwohnerveredelung. 

 
Wir werden dies bereits auf der nächsten Bürgermeisterkonferenz Anfang November mit 
allen Abgeordneten diskutieren, und ich hoffe, dass wir dabei auch Ergebnisse erzielen 
werden. 
 
Meine Damen und Herren,  
 
ich weiß, dass ich Sie heute mit finanztheoretischen Ausführungen gequält habe. Aber ich 
bin es gründlich leid, im Rahmen des Haushalts des Kreises Mettmann Verantwortung für 
fehlgeleitete Entwicklungen zu übernehmen, die nicht in meinem Gestaltungs- und 
Wirkungskreis liegen. Das, was ich Ihnen heute dargestellt habe, hat seine Ursachen in 
der Bundes- und Landespolitik. Und dort muss es auch dort geändert werden.  
 
Dies bedeutet keineswegs, dass sich der Kreis Mettmann aus seiner Verantwortung 
stehlen wird. Wir werden nicht darauf verzichten, unseren Haushalt weiterhin sparsam und 
wirtschaftlich zu gestalten. Wir werden auch künftig bei der Dotierung der 
Selbstverwaltungsaufgaben äußerste Bescheidenheit walten lassen. Wir werden nicht 
darauf verzichten, bei der Festsetzung der Kreisumlage auf die nach wie vor angespannte 
Finanzlage einzelner Städte Rücksicht zu nehmen. 
 
Aber, die Ursachen für Ihre Probleme bei der Beratung des Haushalts liegen nicht primär 
im Kreishaus, sondern auf den genannten Ebenen.  
 
Ich wünsche Ihnen eine gute Beratung dieses Haushalts mit ebenso guten Ergebnissen. 
Wir werden Ihnen wie gewohnt mit Rat und Tat zur Seite stehen.  
 
Mein Dank gilt Kreisdirektor und Kreiskämmerer Martin Richter, dem Leiter der Kämmerei 
Lothar Breitsprecher und seiner Mannschaft sowie allen Führungskräften und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauses, die ihr Bestes gegeben haben, um diesen 
soliden und innovativen Haushalt aufzustellen. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
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(Es gilt das gesprochene Wort)  

 

Sehr geehrter Herr Landrat,  

meine sehr geehrten Damen und Herren Kreistagsabgeord-
nete, 

 

seit Wochen überlagert die Flüchtlingssituation alle anderen 
Themen. 
Bei Besuchen unserer Notunterkunft, bei den Krisenstabssitzungen und auch in meiner Funktion 
als Kämmerer erlebe ich dabei hautnah mit, welche inhaltlichen und finanziellen Anstrengungen 
notwendig sind, um geordnete Abläufe zu entwickeln und zu garantieren. 

Da den Flüchtlingen auch in den nächsten Wochen die Aufmerksamkeit einer breiten Öffentlichkeit 
garantiert ist, möchte ich Ihren Blick auf einige andere, für den  Kreis Mettmann ebenfalls wichtige 
Themen lenken. 

Vor Ihnen liegt ein Zahlenwerk, das Kreisaufgaben im Wert von 556 Mio. € umfasst. Mit diesen 556 
Mio. € erzeugt der Kreis Mettmann Wirkungen im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger im 
Kreis Mettmann. 

Den Aufwendungen von 556 Mio. € stehen Erträge in gleicher Größenordnung gegenüber. 

Der gesetzlichen Pflicht aus § 75 II 1 GO NRW entsprechend legen wir Ihnen also nach Jahren der 
geplanten Inanspruchnahme der inzwischen aufgezehrten Ausgleichsrücklage nun einen ausgegli-
chenen Haushalt vor. 
Die Städte fordern in ihrer gemeinsamen Stellungnahme zum Eckdatenpapier, auch die Allgemei-
ne Rücklage in Millionenhöhe  planmäßig zu verzehren. Schließlich hätte der Kreistag die Aus-
gleichsrücklage in dieser Größenordnung bei Einführung des NKF bilden können. 

Dem vermag ich aus zwei Gründen nicht zu entsprechen. 
Zum einen hat der Kreistag die Entscheidung, auf eine Ausgleichsrücklage zu verzichten, ganz 
bewusst getroffen. Am wesentlichen Grund – nämlich dem Erhalt des Eigenkapitals des Kreises – 
hat sich bis heute nichts geändert. 
Zum anderen ist der Gesetzgeber bei dem von mir vorhin erwähnten Allgemeinen Haushalts-
grundsatz auch nicht miss zu verstehen. „Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rech-
nung ausgeglichen sein.“ Darauf weist die Kommunalaufsicht der Bezirksregierung regelmäßig hin, 
zuletzt bei der letzten Haushaltsgenehmigung 

Der größte Ertragsposten ist die Kreisumlage mit ca. 366,9 Mio. €, was einem Hebesatz von 
36,5% entspricht. 
Ich kann hier und heute sagen, nur noch 366,9 Mio. €; nachdem noch im Eckdatenpapier 368,9 
Mio. € vorgesehen waren und nach dessen Versand noch eine Wohngeldverschlechterung von 
einer halben Mio. € avisiert wurde. 

In einem ersten Prozess ist es dem Haus im Rahmen der Arbeit der neu eingerichteten Finanz-
strukturkommission gelungen, ca. 2,5 Mio. € einzusparen. 

Einbringung des 
Haushaltsentwurfs 2016 am 

22.10.2015

Haushaltsrede des Kämmerers 
Kreisdirektor Martin M. Richter
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Einsparungen, die direkt den kreisangehörigen Städten zu Gute kommen. Damit kommen wir er-
wartungsgemäß einer Grundforderung der Städte auf Rücksichtnahme nach, die diese in ihrer 
Stellungnahme zum Eckdatenpapier zum Ausdruck gebracht haben. Die Städte haben die 
Stellungnahme auch zum Anlass genommen, um grundsätzlich über ihre Haushaltssituation zu 
informieren und mich gebeten, den Kreistag diesbezüglich ins Bild zu setzen. 

Zusammengefasst stellt sich die finanzielle Situation der zehn kreisangehörige Städte wie folgt dar: 

• 7 Städte erwarten 2015 teilweise erhebliche Ergebnisfehlbeträge; 2 Städte erwarten nur ge-
ringe Überschüsse; 
nur die Stadt Monheim a.R. erwartet einen deutlichen Überschuss. 

• Nächstes Jahr werden nur noch zwei Städte Überschüsse erwirtschaften können. 
In vier Städten sind die Defizite sehr besorgniserregend, die Folge heißt Haushaltssiche-
rung und Haushaltssanierung. 

• Vier Städte haben bereits die Realsteuerhebesätze (Gewerbesteuer/Grundsteuer A und B) 
bedeutend erhöht. 
Mettmann, Ratingen und Heiligenhaus haben die Grundsteuer B erhöhen müssen, Heilig-
enhaus beispielsweise auf um 90 %–Punkte auf 680 %-Punkte, Haan beispielsweise muss-
te beide Grundsteuerarten und die Gewerbesteuer erhöhen  

• In sechs Städten sind die Kassenkredite auf zusammen ca. 300 (!) Mio. Euro angestiegen. 
• 8 Städte mussten seit NKF ihr Eigenkapital um zusammen rd. 400 (!) Mio. € verringern und 

erhebliche Substanzverluste hinnehmen. 
 
 
 
Grafisch dargestellt, sehen die Überschüsse und Fehlbe-
träge wie folgt aus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ähnlich negative Entwicklungen lassen sich auch bei der Betrachtung der Eigenkapitalentwicklung 
ablesen. Insbesondere in den Städten Heiligenhaus, Velbert und Wülfrath hat sie ein bedenkliches 
Ausmaß angenommen. 

 

 

 
Auch beim Haushaltstatus wird die derzeitige Situation 
deutlich. 

Entwicklung Ergebnisüberschüsse und -fehlbeträge

22.10.2015  
Haushaltsrede 2016

Kreisdirektor und Kreiskämmerer 
Martin M. Richter

2

Entwicklung Eigenkapital seit Einführung des NKF

22.10. 2015  
Haushaltsrede 2016

Kreisdirektor und Kreiskämmerer 
Martin M. Richter

3
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Einzig Monheim am Rhein weist einen strukturellen 
Haushaltsausgleich auf. Heiligenhaus, Haan und Mett-
mann befinden sich in der Haushaltssicherung, Velbert 
gar in der Haushaltssanierung im Rahmen des Stär-
kungspaktes. 

 
 
 
Auch wenn Sie die vorgetragene Situation wenig überraschen wird, so hat sie doch nachhaltige 
Auswirkungen auf die Haushaltsplanung des Kreises. Ich bin deshalb froh, dass wir auch mit dem 
heute eingebrachten Entwurf der schwierigen Lage der Städte weiterhin Rechnung tragen.  
 
So hat der Kreis Mettmann in den vergangenen Jahren be-
reits 19,7 Mio. € Eigenkapital zur Entlastung der Städte ein-
gesetzt: 
 

Die derzeitige Prognose für 2015 auf der Grundlage des 
Finanzcontrollings zum 30. September gibt mir Anlass, et-
was optimistischer auf das Jahresende zu blicken. 
In jedem Fall hat der Kreis seit 2010 deutlich über 20 Mio. € 
Eigenkapital zur Entlastung der Städte eingesetzt. 
 
Angesichts dieser imposanten Zahl ist aber auch klar, dass die zukünftigen Konsolidierungsbemü-
hungen des Kreises nicht weiterhin zu Lasten unseres Eigenkapitals erfolgen können. 
 
Folgende vier Eckpunkte markieren das Zielfeld dieses Haushaltsentwurfes. 

• Rücksichtnahme auf die kreisangehörigen Städte 
• Erhalt des Eigenkapitals, kein vermögensverzehr 
• kein Kahlschlag bei den freiwilligen Aufgaben 
• Erhalt der Schuldenfreiheit 

 
Um dieses Zielfeld zu erreichen ist die weitere Konsolidierungsstrategie des Kreises auf drei Säu-
len aufgebaut: 
 

1.) Die Haushaltssperre 2015 
2.) Kurzfristige und strukturelle Einsparungen für den Haushaltsentwurf 2016 
3.) Einrichtung der Finanzstrukturkommission bis zum Jahr 2020 

 
Doch der Reihe nach.  
 
zur ersten Säule, der Haushaltssperre 
Ein Finanzcontrolling zur Jahresmitte ist grundsätzlich mit Vorsicht zu genießen. Häufig sind nega-
tive finanzielle Entwicklungen z.B. im Sozialbereich schon absehbar, viele finanzielle Verbesse-
rungen aber noch nicht. Letztere kristallisieren sich häufig erst im Verlaufe des zweiten Halbjahres 
heraus. So liegt regelmäßig zur Jahresmitte eine überzeichnete Prognose zum Jahresende vor.  
Hier die richtigen Maßnahmen zu treffen, will sorgsam abgewogen sein. Dies habe ich getan und 
musste im Ergebnis feststellen, dass ein prognostiziertes Minus von rd. 5 Mio. € bei einem Ansatz 
von 0,9 Mio. € mir keine andere Wahl lässt, als eine Haushaltssperre zu verhängen. So soll der 
zusätzliche Eigenkapitalverzehr soweit es geht, eingedämmt werden. Die Haushaltssperre zeigt 
Wirkung. 
Unser Haus hat auf die Verfügung schnell reagiert und einen Einsparbeitrag von 1,4 Mio. € gemel-
det. Zwischenzeitlich liegt das Finanzcontrolling zum 30.09. hinter uns und die Erfolge meiner 

Rechtlicher Haushaltsstatus 2014 / Prognose 2015
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Maßnahmen verfestigen sich. Die Prognose zum 30. September sieht inzwischen ein deutlich 
niedrigeres Defizit vor. Bei einem geplanten Defizit von 0,9 Mio. € und Ermächtigungsübertragun-
gen von 1 Mio. € scheint die Gefahr, die Grenze zum pflichtigen Nachtragshaushalt zu reißen, ge-
bannt. 
Damit Sie mich richtig verstehen, jeder zusätzliche Eigenkapitalverzehr treibt mich um. Der Erhalt 
unseres Eigenkapits stellt für mich – ebenso wie für den Kreistag - ein bedeutendes Ziel dar. Des-
wegen bin ich stolz auf dieses Haus, dass es uns so kurzfristig gelungen ist, das Ruder herumzu-
reißen. Dies wird auch von den städtischen Kämmerern lobend wahrgenommen, denen sehr wohl 
klar ist, dass die fetten Jahre – wenn es sie denn gab - auch beim Kreis vorbei sind. 
 
Zur zweiten Säule, den kurzfristigen und strukturellen Einsparungen für den Haushaltsentwurf 
2016 
 
Nachdem die ersten Haushaltszahlen im Sommer noch einen Kreisumlagehebesatz von 36,9% 
ergaben, ist es in einem im ersten Schritt gelungen, mit 36,7% und absolut 368,9 Mio. € das Ver-
fahren zu Herstellung des Benehmens zu eröffnen. 
 
An dieser Stelle möchte ich öffentlich meinen Dank an alle Beteiligten im Hause – von meinen 
Kämmerlingen und den Haushaltssachbearbeitern in den Fachämtern bis zu den 
Dezernentenkollegin und –kollegen in der Verwaltungskonferenz – für die solidarische Unterstüt-
zung beim Sparen ausdrücken. Meine Dezernatsgespräche mit den Haushaltsverantwortlichen 
waren – wie ich höre – freundlich aber nicht vergnügungssteuerpflichtig. 
 
Unter Federführung der Finanzstrukturkommission ist es 
dann gelungen, innerhalb kürzester Zeit den Haushalts-
entwurf um weitere 0,2%-Punkte und damit netto 2 Mio. € 
zu entlasten. Tatsächlich mussten sogar – wie erwähnt - 
2,5 Mio. € eingespart werden, da sich zwischenzeitlich die 
Wohngelderstattungsleistungen des Landes um 0,5 Mio. € 
reduziert hatten. 
 
Die Einsparungen sind im Wesentlichen auf folgende Maß-
nahmen aus verschiedenen Aufgabenbereichen zurückzu-
führen: 

Lassen Sie mich Ihnen erläutern, was sich hinter den einzelnen Einsparungen verbirgt. 

Ansatz für Wertberichtigung 

Die Jahresabschlüsse des Kreises sind in den letzten Jahren auch durch Wertberichtigungen, d.h. 
Absetzung von Forderungen, deutlich negativer ausgefallen als geplant. Daher muss hier zukünftig 
ein Ansatz vorgesehen werden. Dieser ist aber im Vergleich zum Eckdatenpapier deutlich reduziert 
worden. 

Von – gemessen an den Vorjahreswerten - ursprünglich 1 Mio. € geplanten Wertberichtigungen 
verbleiben noch ca. 250.000 € im Haushaltsentwurf 2016. Damit sind 750.000 € abgesetzt. 

Ertragsverbesserungen 

Zur Entlastung der ka. Städte wurden alle Ertragspositionen nochmals auf Potenziale überprüft. 
Diese Ertragsanpassung geht mit einem erhöhten aber noch vertretbaren Risiko einher, dass die 
Erträge nicht in voller Höhe eingehen. Insgesamt konnten so bei den Kostenbeteiligungen Dritter, 
den Erträgen aus Stromverkauf, den Bußgeldern, diversen Gebührentatbeständen und bei aktivier-
ten Eigenleistungen 370.000 € zusätzlich etatisiert werden. 

Einsparungen zwischen Eckdatenpapier und HH-Einbringung
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Bezeichnung Einsparung
Einzelwertberichtigung 750.000   
Ertragsverbesserung 370.000   
Masterplan Neanderthal 350.000   
Personalkostenverbesserungen 350.000   
Ansatzreduzierung Hilfe zur Pflege 285.000   
IT-Einsparungen 137.000   
Verschiebung Wildgehege 77.000   
Einsparung Straßenunterhaltung 50.000   
Einsparungen Wirtschaftsförderung 38.000   
Einsparungen Kreisjubiläum 30.000   
Verschiebung Ertüchtigung Cafeteria (BK-Umlagerelevant) 30.000   
Einsparung bauliche Unterhaltung 24.000   
Einsparung Reitwegenetz 20.000   
Einsparung Kreiskulturnacht 17.000   
Integrationskonferenz 10.000   
Allgemeine Weiterbildung 10.000   
Grundwassermessstellennetz 10.000   
Tourismus 8.000   
Summe 2.566.000   
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Verschiebungen von konsumtiven Ansätzen beim Masterplan Neanderthal in investive Ansätze 

Durch intensive Verhandlungen mit den vom Masterplan betroffenen Eigentümern konnten ur-
sprünglich konsumtive Maßnahme-Bausteine investiv umgeplant werden. Dieser einfache Satz 
bedingt komplizierteste Verhandlungen mit den Beteiligten und mein Lob gilt ausdrücklich den 
Verantwortlichen im Planungs- und im Liegenschaftsamt, die diese zusätzliche Arbeit mit ihren 
Teams geschultert haben. 

Die im Haushaltsentwurf berücksichtigten Ansätze für den Masterplan und die vorgesehenen 
Maßnahmen werden wir im Rahmen der Haushaltsberatungen sicherlich noch diskutieren. 

Personalkostenverbesserungen 

Auch der Personaletat muss einen weiteren zusätzlichen Beitrag liefern. Durch die Verschiebung 
von vorgesehenen Stellenbesetzungen soll eine weitere Einsparung von ca. 350.000 € generiert 
werden. Dies verlangt dem Haus eine enorme Kraftanstrengung ab. 

Ansatzreduzierung der Hilfe zur Pflege 

Die Hilfe zur Pflege ist aufgrund der demografischen Entwicklung durch deutliche Steigerungen 
gekennzeichnet. Zwischenzeitlich zeichnet sich aufgrund einer aktualisierten Prognose ab, dass 
die für 2016 vorgesehene drastische Ansatzsteigerung leicht um 285.000 € reduziert werden kann. 

IT-Einsparungen 

Als Kämmerer fällt es mir leicht, Einsparungen zu fordern. Als zuständiger IT-Dezernent bin ich mir 
bewusst, wie zweischneidig Einsparungen im Bereich der Informationstechnik sein können, zumal 
sie sich nicht nur im Amt 16 abbilden, sondern das ganze Haus betreffen. Wir müssen stets die 
Zukunftsfähigkeit der Verwaltung im Blick behalten. Diesen Zweiklang beachtend werden im Ver-
gleich zum Eckdatenpapier 137.000 € bei der IT eingespart. Hieraus resultieren für das Jahr 2016 
deutliche Standardreduzierungen innerhalb der Kreisverwaltung. Nutzungsdauern werden erhöht, 
Ersatzbeschaffungen hinausgezögert. 

Verschiebung Wildgehege 

Für viele von uns stellt das Neandertal einen identitätsstiftenden Faktor dar. Das Neandertal kennt 
jedes Schulkind in ganz Deutschland. Wir haben viele Pläne mit diesem kulturhistorisch bedeuten-
den Ort. Aber auch hier müssen wir der Haushaltssituation Rechnung tragen.  

Der Neandertalhof mit inkludierter Wisentzucht wird zunächst um 1 Jahr nach 2017 verschoben. 
Dies hat insbesondere in Höhe von 0,9 Mio. € investive Auswirkungen. Konsumtiv können durch 
diese Einsparmaßnahme 77.000 € in 2016 eingespart werden. 

Einsparungen Unterhaltungsaufwendungen 

Im Bereich des Liegenschaftsamtes erscheint es vertretbar, 74.000 € für Unterhaltungsmaßnah-
men bei Bauten und Straßen einzusparen.  

Wirtschaftsförderung 

Die Wirtschaftsförderung stellt in den letzten Jahren einen der am meisten durch die Städte kriti-
sierten Bereiche dar. Während wir uns mit Sicherheit hier im Kreistag einig sind, dass die Grund-
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funktionen der Wirtschaftsförderung von hoher Bedeutung sind, gilt es auch hier kritisch zu schau-
en, an welchen Stellen gespart werden kann.  

Daher schlägt die Verwaltung vor, die Veranstaltung „Komm auf tour“ zu streichen. Des Weiteren 
konnten Aufwendungen für das Startercenter sowie das Netzwerk W eingespart werden.  

Einsparungen Kreisjubiläum 

Im Jahr 2016 feiert der Kreis Mettmann sein 200-jähriges Jubiläum. Ein Termin, der auch für mich 
etwas ganz Besonderes ist. Allerdings müssen die zu diesem Anlass vorgesehenen Feierlichkeiten 
aufgrund der Haushaltssituation deutlich reduziert werden. Im Ergebnis führt dies zu einer Einspa-
rung von 30.000 €.  

Keine Sorge, wir werden dem Anlass entsprechend schon einen gebührenden Rahmen finden, halt 
nur etwas kleiner.  

Verschiebung Ertüchtigung Cafeteria (BK-umlagerelevant) 

Die Schulpolitik hat für den Kreistag seit jeher eine herausragende Bedeutung. Auf den Zustand 
unserer BKs können wir stolz sein. Sinnvolle pädagogische Konzepte werden wir nicht in Frage 
stellen.  

Angesichts der Erfahrungen mit der Mensa Mettmann ist die Verwaltung jedoch der Meinung, dass 
die Verpflegungssituation am BK Niederberg in diesen Zeiten nicht, nicht sofort und nicht in dem 
dem Fachausschuss vorgestellten Umfang überarbeitet werden muss. 

Ich bin davon überzeugt, dass es den Schülerinnen und Schülern zugemutet werden kann, wenn 
wir von der im Eckdatenpapier erwähnten Ertüchtigung zunächst absehen.  

Insgesamt ergibt sich hierdurch ein Einsparvolumen von beinahe 800.000 €. 

Sonstige Einsparungen 

Weitere Einsparungen beim Reitwegenetz, durch den Verzicht auf die Museumsnacht, durch die 
nun nur noch alle zwei Jahre stattfindende Integrationskonferenz sowie Reduktionen bei der allg. 
Weiterbildung und dem Grundwassermessstellennetz summieren sich auf 67.000 €. Hinzu kom-
men noch 8.000 € im Bereich Tourismus durch den Verzicht auf die Maßnahme „Neanderland-
Originale“. 

Meine Damen und Herren, diese ausführliche Auflistung kann und will ich Ihnen nicht ersparen. 
Seitens der Verwaltung haben wir unsere Hausaufgaben gemacht, um den kreisangehörigen Ge-
meinden entgegen zu kommen. Wir haben uns für schmerzhafte Streichungen entschieden und 
den Weg der Konsolidierung ambitioniert fortgesetzt. 
 
Zur dritten Säule, der Einrichtung der Finanzstrukturkommission bis zum Jahr 2020 
 
Um weitere Einsparpotenziale zu erarbeiten, hat der Landrat die Finanzstrukturkommission unter 
meiner Leitung eingesetzt. Die Finanzstrukturkommission wird der Verwaltungskonferenz Vor-
schläge für weitere strukturelle Einsparungen unterbreiten. Erarbeitet werden die Grundlagen dafür 
von der Arbeitsgruppe Finanzstruktur unter der Leitung des Kämmerei-Abteilungsleiters Herrn 
Schölzel. Die Finanzstrukturkommission ist bis 2020 angelegt und soll somit langfristig Wirkung 
erzielen. 
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Erste Erfolge konnten bereits zur Einbringung des Haushaltsentwurfes erreicht werden. Eine nun 
in Vorschläge und Konzeptionen umzusetzende Maßnahmenliste mit 10 Ansatzpunkten für weitere 
Einsparungen ist gerade von der Verwaltungskonferenz verabschiedet worden. 
 
Sie alle werden von der Finanzstrukturkommission keine Wunder erwarten. 
Ich bin aber der festen Überzeugung, dass wir es erst richtig machen, wenn wir uns überhaupt 
fragen, ob wir das Richtige machen und ob wir das, was wir tun richtig machen. Genau mit diesen 
Fragen wird sich die Finanzstrukturkommission befassen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass weitere 
Einsparpotenziale gehoben werden können. 
 
Lassen Sie mich auf die Rahmendaten des Haushaltes zu sprechen kommen.  
 
Es sind fünf maßgebliche Faktoren, die den Haushalt 2016 im Vergleich zum Laufenden prägen: 
 
1. Es stehen keine Ausgleichsrücklagemittel mehr zum fiktiven Haushaltsausgleich zu Verfügung 
2. Die Umlagegrundlagen sinken 
3. Das Niveau steigt erheblich, wie es durch die heutige Beschlussfassung zu den überplanmäßi-
gen Aufwendungen deutlich wird 
4. Die Sozialaufwendungen steigend weiterhin massiv und 
5. Der Personaletat. 
 
Der erste der fünf Faktoren erklärt sich von selbst. 
Nach den Jahren, in denen wir den Abbau der Ausgleichsrücklage für den fiktiven Haushaltsaus-
gleich eingeplant haben, ist diese nur leer. 
 
Der zweite maßgebliche Faktor sind die sinkenden Umlagegrundlagen, sie sinken um 34 Mio. € 
von 1.039 Mio. € auf 1.005 Mio. €. Weiterhin sind die Umlagegrundlagen im Kreis Mettmann damit 
auf einem sehr hohen Niveau. 
 
Die darauf aufbauende Kreisumlage beträgt bei einem Hebesatz von 36,5% ca. 366,9 Mio. €. Da-
mit liegt eine nominale Erhöhung der Kreisumlage von 12,3 Mio. € vor. Alleine aus den verringer-
ten Umlagegrundlagen resultiert die Hälfte der Umlagesteigerung, 1,2%- Punkte der Kreisumlage-
erhöhung von 2,4 %-Punkten. 
 
 
 
 
 
Die 12,3 Mio. € Kreisumlageerhöhung errechnen sich wie 
folgt: 
 
 
 
 
Um der Legendenbildung vorzubeugen. 
Die Landschaftsumlagereduzierung ergibt sich rein rechnerisch auf Basis der verringerten Umla-
gegrundlagen und einem leicht erhöhten Hebesatz. Der LVR spart nach meiner Wahrnehmung 
noch lange nicht, jedenfalls nicht genug. Gegenüber dem LVR werden wir geltend machen, die 45 
Mio. €, die der Landschaftsverband durch landesweit gestiegene Umlagegrundlagen und höhere 
Schlüsselzuweisungen erhält, an die Kommunen herauszugeben, also den Hebesatz zu senken, 
statt ihn – wie im Doppelhaushalt 2015/2016 beschlossen – zu erhöhen. 
 

Ursachen für die Kreisumlageerhöhung 2016

Erhöhung Zuschussbedarf
Kreishaushalt (ohne LVR) 16,5 Mio. €

Fehlende Ausgleichsrücklage 1,0 Mio. €

Zwischensumme 17,5 Mio. €

Landschaftsumlagesenkung - 5,2 Mio. €

Erhöhung Kreisumlage 12,3 Mio. €
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Der Anteil der Landschaftsumlage an der Kreisumlage 
stellt sich wie folgt dar: 
 
 
 
 
 
 
 
Als drittes prägt das gestiegene Niveau des laufenden Haushalts 2015 den Haushaltplan 2016. Für 
das laufende Jahr muss der Planansatz mit einem Zuwachs von 4,1 Mio. € fortgeschrieben wer-
den. 
Heute steht unter den Tagesordnungspunkten 10 und 11 die Beschlussfassung an, Haushaltsmit-
tel für überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt, die 
Hilfe zur Pflege und die Eingliederungshilfe zur Verfügung zu stellen. 
 
Gleiches Thema, vierter maßgeblicher Faktor ist der Bereich mit der seit Jahren größten Steige-
rung, der Sozialetat. 

• Die Hilfe zur Pflege und das Pflegewohngeld steigen im Aufwand um rd. 3,9 Mio. € zum 
Vorjahr. 

• Die Aufwendungen für die Eingliederungshilfe steigt um 3,5 Mio. €. 
• Die allerdings vollständig durch den Bund refinanzierte Grundsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung steigt ebenfalls um 3,5 Mio. €. 
• Die Hilfe zum Lebensunterhalt steigt um 1,3 Mio. €. 
• Die Aufwendungen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende steigt um 3,0 Mio. € - auf 

knapp 100 Mio. € allein für die Kosten der Unterkunft. 
 
Mit Blick auf den schnell wachsenden Neuzugang an Flüchtlingen im Rechtskreis des SGB II habe 
ich meinen Kolleginnen und Kollegen in der Kämmererkonferenz bereits mitgeteilt, was ich heute 
wiederhole: 
Ich werde Ende November eine weitere Prognoserechnung durchführen, um zu überprüfen, ob die 
derzeit hinterlegten Steigerungsszenarien noch haltbar sind. Ich muss mir vorbehalten, noch zur 
letzten Kreisausschusssitzung im Dezember einen Veränderungsantrag vorzulegen und den KdU-
Ansatz anzupassen. Das gleiche gilt für das erste Halbjahr 2016, wenn sich unsere Annahmen 
nicht halten lassen. 
Dabei verkenne ich nicht, dass der Großteil der zukünftig leistungsbeziehenden  Flüchtlinge erst im 
Laufe des kommenden Jahres bzw. zum Ende des Jahres und in den Folgejahren im Leistungsbe-
zug erwartet wird. 
 
Insgesamt habe ich Ihnen gerade Aufwandssteigerungen von 15,2 Mio. € aufgezählt. 
 
Ich schließe mich ausdrücklich dem Landrat an und sage Ihnen hier und heute: „Wenn wir uns 
nicht schlaue Dinge einfallen lassen, wenn nicht der Bund und das Land die Erstattungssituationen 
neu und zu Gunsten der Kommunen regeln, wird die kommunale Familie in relativ kurzer Zeit über-
fordert sein. 
 
Nur für die drei großen Leistungen, der Hilfe zur Pflege 
(einschließlich Pflegewohngeld), der Eingliederungshilfe 
und den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II sieht die 
Entwicklung im Aufwand wie folgt aus: 
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Kreisbedarf an der Kreisumlage und Anteil der Landschaftsumlage 
an der Kreisumlage
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Entwicklung der Sozialaufwendungen 2010 – 2016
(SGB II KdU, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege/ Pflegewohngeld)
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Jährliche Steigerungsraten - allein in diesen drei Bereichen 
– von5 bis fast 10 Mio. € prägen die Diskussion um den 
steigenden Umlagebedarf des Kreises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viele weitere Informationen können Sie dem umfangreichen Werk vor Ihnen entnehmen. 
 
 
Der fünfte und letzte maßgebliche Faktor sind die Personalaufwendungen. 
Das Personalbudget steigt im Jahr 2016 um 2,9 Mio. €. Hier ist die vollständige Besoldungserhö-
hung berücksichtigt. Die noch auszuhandelnde Tariferhöhung ist mit zunächst 1% - den Orientie-
rungsdaten des Landes entsprechend - eingeplant. Insgesamt sind hier 0,8 Mio. € berücksichtigt. 
Alleine 1 Mio. € entfällt auf die Pensions- und Beihilferückstellungen, die im letzten Jahresab-
schluss deutlich angestiegen sind. 0,5 Mio. € korrespondieren mit zusätzlichem Personal im Job-
center. Zudem ist der Stellenplan 2016 mit 21,68 Mehrstellen moderat mit 0,6 Mio. € eingeplant 
worden. 
 
In mehreren VK-Durchgängen wurden die durchaus gut begründeten Anforderungen der Fachäm-
ter von über 40 neuen Stellen zurückgestutzt. Was bleibt, kann die Verwaltung Ihnen wie auch den 
Städten gegenüber gut vertreten. 
Ich will nur zwei, drei Beispiele nennen, die Sie der vor   Ihnen liegenden Vorlage entnehmen kön-
nen. 
-Achteinhalb Stellen für die vom Kreistag und den Stadträten beschlossene Änderung der Förder-
schulstruktur. 
-Viereinhalb Stellen in der Ausländerbehörde, davon zwei kostenneutral. 
-Mit Blick auf 100 Mio. € KdU-Aufwand drei Stellen, um den Kostenaufwuchs zu begrenzen. 
-Über die Stelle in der Traumaambulanz haben Sie bereits im Sommer befunden. 
 
Landrat Hendele hat unter dem Stichwort Flüchtlinge – aktuelle Lage und künftige Entwicklungen“ 
die Herausforderungen beschrieben 
Nicht nur bei den Kosten der Unterkunft, sondern auch bei den Personalerfordernissen müssen wir 
uns vorbehalten, zum Jahresende das Thema Stellenplan oder zumindest das des Personalbud-
gets noch einmal aufzurufen. 
 
Erwähnen darf ich noch, dass weiterhin investive Maßnahmen und die Zahlungsfähigkeit ohne 
Aufnahme von Kreditmarktmitteln gewährleistet werden. 
 
 
Lassen Sie auch mich zum Schluss noch ein paar Worte zur Solidarität innerhalb eines Kreisgebil-
des verlieren.  
Die kreisangehörigen Städte haben sich in der Vergangenheit und auch heute über die Kreisumla-
ge solidarisch zu einander– auch gegenüber Monheim am Rhein - verhalten. 
Ich will aus dem Bereich der freiwilligen Aufgaben exemplarisch auf das Sportstätten-Investitions-
Förderprogramm des Kreises verweisen und aus dem pflichtigen Bereich darf ich beispielsweise 
auf den Aufwand im Harz-IV-System hinweisen. 
Die Kreisgemeinschaft trägt und bezahlt mit, dass in den Städten der jeweilige Harz-IV-Anteil an 
der Bevölkerung unterschiedlich hoch ist. So sind in Langenfeld, Haan und Wülfrath zwischen 5,6 
% und 6,4 %, im Kreisdurchschnitt knapp 7,9 % der Bevölkerung Leistungsempfänger nach dem 
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SGB II und in Monheim am Rhein sind es über 11 %. Deren Heizkosten liegen übrigens etwa 60 % 
über den kreisdurchschnittlichen Heizkosten. 
Pro Einwohner wenden wir in Monheim für die Kosten der Unterkunft im Harz-IV-System 370 € pro 
Jahr auf; ein Spitzenwert, den Langenfeld mit etwa der Hälfte, nämlich 187 € pro Einwohner eben-
so solidarisch mit bezahlt, wie Wülfrath mit 191 € pro Einwohner. 
 
Dass Monheim a.R. zeitgleich das Eigenkapital durch enorme Jahresüberschüsse auf 325 Mio. € 
erhöht, die Gewerbesteuer auf 265 %-Punkte herabsetzt und mit der Gewerbesteuerkraft von 10x 
so großen Ruhrgebietskommunen meint, die Förderschulanteile im Rahmen der Kreisumlage nicht 
übernehmen zu können, erscheint zumindest befremdlich. 
Landrat Hendele hat unseren Standpunkt dazu soeben deutlich vertreten. 
 
 
Ganz zum Schluss bedanke ich mich ausdrücklich bei meinem Kämmereileiter, Herrn Breitspre-
cher und seinem engagierten Team und wünsche Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren Kreis-
tagsabgeordnete intensive aber auch angenehme und erfolgreiche Haushaltsberatungen. 
 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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